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Gemeinderat und Verwaltung

Allgemeine Finanzlage und Projekt 
«Seemattpark»
Im Zusammenhang mit der Gestaltung des Seematt-
parks gab es bisher zwei Projekte und damit verbun-
den zwei Abstimmungen (17. Juni 2012 und 1. Mai 
2016) mit jeweils knappem Ausgang.

1. Vorgeschichte «Seemattpark»

— Abstimmung vom 17. Juni 2012mit 6 Stimmen
Unterschied

— Abstimmung vom 1. Mai 2016mit 12 Stimmen
Unterschied

Mit Beschluss 496/2020 vom 23. Juni 2020 verlangt
der Regierungsrat von der Gemeinde, den Verpflich-
tungskredit für das Projekt nochmals zu überarbei-
ten und den Stimmberechtigten die entsprechend
korrigierte Fassung vorzulegen. Begründet ist dieser
Entscheid damit, dass das Projekt erheblich von je-
nem aus dem Jahr 2012 abweicht, für welches ein
Verpflichtungskredit von CHF 3‘670’00.00 gespro-
chen worden war. So wurde (gemäss der Gegen-
überstellung der Projekte im Schreiben des Gemein-
derates Lauerz vom 8. Juni 2020) auf zwei Fahrzeug-
unterstände sowie zusätzlich auf den Einbau eines
Lifts verzichtet. Der Stellplatz für das Feuerwehr-
boot wurde ursprünglich direkt am Wasser in einem
kleinen Bootshaus geplant, im aktuellen Projekt ist
dieses Bootshaus nicht mehr vorgesehen und dafür
auf Kosten eines Fahrzeugunterstandes ein Raum
für das Feuerwehrboot im Querbau eingeplant. Im
Obergeschoss wurde sodann der ursprünglich ge-
plante Gewerberaum von 135 m2 gänzlich wegge-
lassen und statt einer 4.5- neu eine 5.5-Zimmer-
Wohnung und zusätzlich ein Technikraum einge-
plant. Schliesslich sind statt 8 noch 6 Wohnwagen-
parkplätze und statt 14 noch 9 Trockenbootsplätze
vorgesehen. Dies hat aus Sicht der Regierung eine

Kostenfolge, über dessen Auswirkungen die Lauer-
zer Bevölkerung nochmals informiert werden muss.
Dabei müssen auf die wesentlichen Abweichungen
mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung und Folgekosten hingewiesen werden.
Alle diese Änderungenmussten im Laufe des Verfah-
rens aufgrund von Kantonalen Vorgaben angepasst
werden.

Das Baugesuch für das redimensionierte Projekt ist
hängig vor dem Schwyzer Verwaltungsgericht, auf-
grund zahlreicher Einsprachen. Je nach Entscheid
muss mit dessen Weiterzug an das Bundesgericht
gerechnet werden. Der Gemeinderat erwartet den
Entscheid des Verwaltungsgerichts im kommenden
Monat.

2. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

Die Gemeinde hat den Verpflichtungskredit
gemäss Auftrag des Regierungsrats neu berechnet.
Er beträgt mit Überführung der Liegenschaft See-
mattpark vom Finanzvermögen in das Verwaltungs-
vermögen (CHF 530‘000) nahezu 4 Mio. Franken
(CHF 3‘970‘000). Die Überführung der Liegenschaft
in das Verwaltungsvermögen ist die Folge der Ein-
führung des „Harmonisierten Rechnungsmodells 2
(HRM2“), welches der Regierungsrat per 1. Januar
2021 in Kraft gesetzt hat.

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll
den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit ein kla-
res und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wer-
den. Die Bezirke und Gemeinden werden im 2020
den Finanzplan (Voranschlag 2021 und die drei Fol-
gejahre) nach HRM2 erstellen und per 1. Januar
2021 die Rechnungsführung und -legung vollstän-
dig umstellen. So steht es im HRM2-Faktenblatt des
Finanzdepartements.

Nebst diesen aufwändigen Umstellungsarbeiten im
Bereich Finanzen sind in der Gemeinde in den kom-
menden Jahren vordringlich wichtige Bauprojekte zu
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2020 – Was für ein Jahr

Wenn	ein	Jahr	zu	Ende	geht	und	ein	Neues	beginnt,	
blicken	wir	gleichzeitig	zurück	und	nach	vorne.	Wir	
denken	 an	 das	 Gute,	 das	 uns	 widerfahren	 ist	 und	
nehmen	die	schönen	Momente	mit	ins	neue	Jahr.

Noch	 im	 Februar	 haben	 wir	 der	 Fasnacht	 gefrönt,	
sind	 lustig	 gewesen	und	haben	 gefeiert.	 Seit	Mitte	
März	 ist	 alles	 anders.	Alle	wurden	von	der	unsägli-
chen	 Covid-Geschichte	 eingeholt.	 Plötzlich	 konnte	
man	seine	Lieben	nicht	mehr	sehen,	geschäftlich	ist	
man	 neu	 im	 Homeoffice	 unterwegs,	 es	 sind	 neue	
Fähig keiten gefragt z.B. dem Umgang mit digitalen 
Medien,	virtuellen	Meetings.	Und	unsere	Nachbarn	
in	 den	 Pflegeberufen	 leisten	 unter	 erschwerten	
	Bedingungen	jeden	Tag	Herausragendes.	Leider	blei-
ben	dabei	wichtige	zwischenmenschliche	Begegnun-
gen	 aus,	 oder	 werden	 beschränkt.	 Das	 hinterlässt	
Spuren.	

Während	diesem	ersten	Lockdown	haben	sich	unse-
re	Lehrpersonen	innert	kürzester	Zeit	auf	diese	neue	
Situation	eingestellt.	Die	Gemeinderatswahlen	Mitte	
Mai	waren	besonders	für	die	Verwaltung	einschnei-
dend.	Jetzt	ist	das	Team	wieder	komplett	und	ist	als	
solches	bereits	gut	eingespielt.	

Denn	mir	fehlen	Gespräche	ohne	Maske,	die	Emotio-
nen,	 	die	beim	direkten	Austausch	mit	dem	Gegen-
über	sichtbar	sind	und	die	Begegnung	ausmachen.	Es	
bleibt	 zu	 hoffen,	 dass	wir	 bald	wieder	 in	 der	 alten	
Normalität	leben	können.	

Für	das	geschenkte	Vertrauen	und	die	Unterstützung	
seit	meinem	Amtsantritt	bedanke	ich	mich	bei	allen	
sehr	herzlich.

Ich	bedanke	mich	ebenso	herzlich	bei	meinen	Kolle-
gen	 des	 Gemeinderats,	 Urs	 Emmenegger,	 Stefan	
Betschart,	Marco	Camenzind,	 Josef	 Ehrler,	Michael	
Heiz,	 Matthias	 Schnyder	 und	 Gemeindeschreiber	
Stefan	Brauchli	sowie	allen	Mitarbeitenden	der	Ge-
meinde	Lauerz	 für	die	 stets	kooperative	und	ange-
nehme	Zusammenarbeit.

Liebe	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger,	ich	sage	noch-
mals	 herzlich	 Dankeschön	 für	 das	 gemeinsam	 Er-
reichte,	mit	der	Bitte,	sich	wie	in	der	Vergangenheit	
weiterhin	 für	 eine	 gute	 und	 gesunde	 Entwicklung	
unserer	Gemeinde	einzusetzen.

Gaby	Luternauer	Gemeindepräsidentin

Gemeinderat / Verwaltung

Dank für langjährigen Einsatz für die 
Gemeinde

Martin	Hubli	wurde	vor	22	Jahren	als	Gemeinderat	in	
den	 Vorstand	 des	 Zweckverband	 Kehrichtentsor-
gung	 Region	 Innerschwyz	 (ZKRI)	 gewählt	 und	 hat	
sich	für	die	Interessen	von	Lauerz	eingesetzt.	

Paul	Aschwanden	wurde	vor	12	Jahren	als	Gemein-
derat	 in	 den	 Stiftungsrat	 delegiert	 und	 hat	 seither	 
die	 Interessen	 der	 Lauerzer	 Bevölkerung	 als	 Stif-
tungsrat	der	Stiftung	Pro	Alters-	und	Pflegeheim	Au	 
Steinen-Lauerz	wahrgenommen.

Vielen	Dank	für	euren	Einsatz.
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Gemeinderat und Verwaltung

Allgemeine Finanzlage und Projekt 
«Seemattpark»
Im Zusammenhang mit der Gestaltung des Seematt-
parks gab es bisher zwei Projekte und damit verbun-
den zwei Abstimmungen (17. Juni 2012 und 1. Mai 
2016) mit jeweils knappem Ausgang.

1. Vorgeschichte «Seemattpark»

— Abstimmung vom 17. Juni 2012mit 6 Stimmen
Unterschied

— Abstimmung vom 1. Mai 2016mit 12 Stimmen
Unterschied

Mit Beschluss 496/2020 vom 23. Juni 2020 verlangt
der Regierungsrat von der Gemeinde, den Verpflich-
tungskredit für das Projekt nochmals zu überarbei-
ten und den Stimmberechtigten die entsprechend
korrigierte Fassung vorzulegen. Begründet ist dieser
Entscheid damit, dass das Projekt erheblich von je-
nem aus dem Jahr 2012 abweicht, für welches ein
Verpflichtungskredit von CHF 3‘670’00.00 gespro-
chen worden war. So wurde (gemäss der Gegen-
überstellung der Projekte im Schreiben des Gemein-
derates Lauerz vom 8. Juni 2020) auf zwei Fahrzeug-
unterstände sowie zusätzlich auf den Einbau eines
Lifts verzichtet. Der Stellplatz für das Feuerwehr-
boot wurde ursprünglich direkt am Wasser in einem
kleinen Bootshaus geplant, im aktuellen Projekt ist
dieses Bootshaus nicht mehr vorgesehen und dafür
auf Kosten eines Fahrzeugunterstandes ein Raum
für das Feuerwehrboot im Querbau eingeplant. Im
Obergeschoss wurde sodann der ursprünglich ge-
plante Gewerberaum von 135 m2 gänzlich wegge-
lassen und statt einer 4.5- neu eine 5.5-Zimmer-
Wohnung und zusätzlich ein Technikraum einge-
plant. Schliesslich sind statt 8 noch 6 Wohnwagen-
parkplätze und statt 14 noch 9 Trockenbootsplätze
vorgesehen. Dies hat aus Sicht der Regierung eine

Kostenfolge, über dessen Auswirkungen die Lauer-
zer Bevölkerung nochmals informiert werden muss.
Dabei müssen auf die wesentlichen Abweichungen
mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung und Folgekosten hingewiesen werden.
Alle diese Änderungenmussten im Laufe des Verfah-
rens aufgrund von Kantonalen Vorgaben angepasst
werden.

Das Baugesuch für das redimensionierte Projekt ist
hängig vor dem Schwyzer Verwaltungsgericht, auf-
grund zahlreicher Einsprachen. Je nach Entscheid
muss mit dessen Weiterzug an das Bundesgericht
gerechnet werden. Der Gemeinderat erwartet den
Entscheid des Verwaltungsgerichts im kommenden
Monat.

2. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

Die Gemeinde hat den Verpflichtungskredit
gemäss Auftrag des Regierungsrats neu berechnet.
Er beträgt mit Überführung der Liegenschaft See-
mattpark vom Finanzvermögen in das Verwaltungs-
vermögen (CHF 530‘000) nahezu 4 Mio. Franken
(CHF 3‘970‘000). Die Überführung der Liegenschaft
in das Verwaltungsvermögen ist die Folge der Ein-
führung des „Harmonisierten Rechnungsmodells 2
(HRM2“), welches der Regierungsrat per 1. Januar
2021 in Kraft gesetzt hat.

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll
den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit ein kla-
res und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wer-
den. Die Bezirke und Gemeinden werden im 2020
den Finanzplan (Voranschlag 2021 und die drei Fol-
gejahre) nach HRM2 erstellen und per 1. Januar
2021 die Rechnungsführung und -legung vollstän-
dig umstellen. So steht es im HRM2-Faktenblatt des
Finanzdepartements.

Nebst diesen aufwändigen Umstellungsarbeiten im
Bereich Finanzen sind in der Gemeinde in den kom-
menden Jahren vordringlich wichtige Bauprojekte zu
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finanzieren. Es sind dies namentlich: Unterhalt und 
Sanierung von Kanalisation und Seewasserleitung, 
für die bis zum Abschluss der Aufnahme die Kosten 
noch nicht absehbar sind, Bau der Gemeindekanzlei 
zum Preis von CHF 3‘300‘000 und Abschreibungs-
kosten sowie Zinsen in den Folgejahren, Abschluss 
der Bergstrasse CHF 476‘000 samt Abschreibungen 
während den kommenden 25 Jahren. Käme zu die-
sen Herausforderungen in der gleichen Zeitphase 
auch noch das umstrittene Projekt „Seemattpark“ 
dazu (soweit es nach dem Gang durch die Gerichts-
instanzen grünes Licht für die Realisierung erhielte), 
würde dies aus heutiger Sicht – ohne mehrfache Er-
höhung der Steuern – die Finanzen der Gemeinde 
überstrapazieren.

Der Gemeinderat bedauert sehr, dass er das Pro-
jekt «Seemattpark» in heutiger Form aufgeben muss. 
Aber um bei einer allfälligen Ablehnung, des vor Ver-
waltungsgericht hängigen Dossiers, nicht auch noch 
während zusätzlicher zwei Jahre blockiert zu sein 
hat der Gemeinderat basierend auf dieser Gesamt-
betrachtung entschieden, das umstrittene Projekt 
„Seemattpark“ zurückzuziehen bzw. den Stimmbe-
rechtigen dazu keinen neuen Verpflichtungskredit 
gemäss Vorgaben des Regierungsrates zu bean-
tragen. Der Gemeinderat wird gleichzeitig mit der 
Öffentlichkeit auch die Einsprecher über diesen 
Entscheid informieren. Die Kosten, welche mit dem 
Rückzug des Projektes verbunden sind, wird er im 
Rechnungsabschluss 2020 ausweisen.

3. Projekt «Seemattpark» bleibt Thema

Zusammen mit dem Entscheid zum vorläufigen 
Rückzug des noch vor Gericht hängigen Projekts 
hält der Gemeinderat fest, dass er die Gestaltung 
des Seemattparks weiterhin im Auge behält. Er be-
absichtigt, den Stimmberechtigten in einer bezüg-
lich Gemeindefinanzen günstigeren Zeit ein neues 
Projekt vorzulegen, das für die Gemeinde finanziell 
verkraftbar ist und zudem die Chance hat, vom 
Grossteil der Bevölkerung befürwortet zu werden.

Auszeit des Gemeindeschreibers bis 
Ende Jahr
Gemeindeschreiber Stefan Brauchli hat aus gesund-
heitlichen Gründen, gestützt auf eine Empfehlung 
seines Arztes, den Gemeinderat um eine Auszeit 
bis Ende Jahr ersucht. Der Gemeinderat hat diesem 
Ersuchen stattgegeben und wünscht dem Gemein-
deschreiber gute Erholung. Dabei ist er sich bewusst, 
dass das laufende Jahr für die Gemeinde und damit 
auch für die Mitarbeitenden der Gemeindeverwal-
tung überdurchschnittlich anforderungsreich war.

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung werden sich 
bis zur Rückkehr des Gemeindeschreibers so organi-
sieren, dass die anfallenden Aufgaben weiterhin gut 
erledigt werden können.

Erfolgreiche Energiestadt-Label 
Rezertifizierung
Die Gemeinde Lauerz wurde im September 2020 mit 
einer sehr guten Punktzahl von 63.2% erfolgreich 
mit dem Label Energiestadt rezertifiziert.

Neben einem starken Engagement für Elektromobili-
tät und öffentlichen Verkehr konnte Lauerz dank ei-
nem erfolgreichen Betriebsoptimierungs-Contracting 
in der Schulanlage und im Gemeindehaus den Ener-
gieverbrauch deutlich senken.

Zusammen mit der vollständig erneuerbaren Wär-
meproduktion (Grundwasser-Wärmepumpe) erreicht 
die Gemeinde bei der Energieeffizienz und bei den 
Treibhausgasemissionen der gemeindeeigenen Bau-
ten Bestwerte.

Durch die Verabschiedung des Bauprojekts für einen 
Ersatzbau des Kanzleigebäudes wurde auch für die 
kommenden Jahre der Grundstein für eine nochma-
lige Verbesserung gelegt. Zudem pflegt die Gemein-
de eine intensive Zusammenarbeit mit den weiteren 
Gemeinden der Energie-Region Innerschwyz.
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Öffnungszeiten Räumlichkeiten 

Husmatt
Aufgrund	der	 anhaltenden	 kritischen	 Lage	 und	der	
hohen	 Fallzahlen	 zur	 COVID-19-Pandemie	 hat	 der	
Bundesrat	 am	Freitag,	11.	Dezember	2020	weitere	
Mannahmen	 beschlossen.	 Sehr	 einschneidend	 sind	
die	neuen	Regelungen	bezüglich	der	Öffnungszeiten	
von	 Restaurants	 wie	 auch	 weiterer	 öffentlicher	
	Einrichtungen.	 So	müssen	 auch	 bei	 der	 gemeinde-
eigenen	Liegenschaft	Husmatt	der	Vereinsraum	wie	
auch	 die	Turnhalle	 ab	 19	Uhr	 geschlossen	werden.	
Dies	bedauern	wir	sehr,	wird	doch	damit	der	Freizeit-	
und	Sportbetrieb	in	der	Gemeinde	Lauerz	in	erheb-
lichem	 Masse	 eingeschränkt.	 Diese	 Massnahmen	
gelten	ab	Montag,	14.	Dezember	2020	und	vorerst	
bis	auf	Weiteres	(22.	Jan	2021).

Die	 Vereinsvertreter/innen	 wurden	 mit	 separatem	
Schreiben	 informiert,	damit	diese	bezüglich	der	ge-
planten	Anlässe	ihre	Mitglieder	informieren	können.

Der	 Gemeinderat	 bittet	 die	 Bevölkerung	 diese	 Re-
gelungen	einzuhalten	und	so	einen	Beitrag	zur	Ein-
dämmung	der	Pandemie	zu	leisten.

Gemeinde/Postagentur Lauerz

Brückentage 2021

Die	Verwaltung	bleibt	an	folgenden	Tagen	
geschlossen

Freitag,	14.	Mai	 Auffahrt	
Freitag,	04.	Juni	 Fronleichnam		
Freitag,	24.	Dezember	 Heilig	Abend		
Freitag,	31.	Dezember	 Silvester

Politagenda 

Wahl- und Abstimmungsdaten für das Jahr 2021 
Das	Stimmlokal	ist	jeweils	von	10.00	bis	11.00	Uhr	
geöffnet.	

Abstimmungssonntage 2021
07.	März	2021	
13.	Juni	2021	
26.	September	2021		
28.	November	2021		

Gemeindeversammlungen 2021
23.	April	2021	
01.	Dezember	2021

Öffnungszeiten Räumlichkeiten 
Husmatt 

Aufgrund	  der	  anhalten	  kritischen	  Lage	  und	  der	  
hohen	  Fallzahlen	  zur	  COVID-‐19-‐Pandemie	  hat	  
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Gemeinde/Postagentur Lauerz  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Brückentage 2021 

	  

Die	  Verwaltung	  bleibt	  an	  folgenden	  Tagen	  
geschlossen	  

	  
Freitag,	  14.	  Mai	   Auffahrt	  
Freitag,	  04.	  Juni	   Fronleichnam	  
Freitag,	  24.	  Dezember	   Heilig	  Abend	  
Freitag,	  31.	  Dezember	   Silvester	  

 

Politagenda  

Wahl-‐	  und	  Abstimmungsdaten	  für	  das	  Jahr	  
2021	  	  

Das	  Stimmlokal	  ist	  jeweils	  von	  10.00	  bis	  11.00	  
Uhr	  geöffnet.	  	  

Abstimmungssonntage 2021 

07.	  März	  2021	  
13.	  Juni	  2021	  
26.	  September	  2021	  	  
28.	  November	  2021	  	  
 

Gemeindeversammlungen 2021 

23.	  April	  2021	  	  
1.	  Dezember	  2021 
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Gemeinderat und Verwaltung

Allgemeine Finanzlage und Projekt 
«Seemattpark»
Im Zusammenhang mit der Gestaltung des Seematt-
parks gab es bisher zwei Projekte und damit verbun-
den zwei Abstimmungen (17. Juni 2012 und 1. Mai 
2016) mit jeweils knappem Ausgang.

1. Vorgeschichte «Seemattpark»

— Abstimmung vom 17. Juni 2012mit 6 Stimmen
Unterschied

— Abstimmung vom 1. Mai 2016mit 12 Stimmen
Unterschied

Mit Beschluss 496/2020 vom 23. Juni 2020 verlangt
der Regierungsrat von der Gemeinde, den Verpflich-
tungskredit für das Projekt nochmals zu überarbei-
ten und den Stimmberechtigten die entsprechend
korrigierte Fassung vorzulegen. Begründet ist dieser
Entscheid damit, dass das Projekt erheblich von je-
nem aus dem Jahr 2012 abweicht, für welches ein
Verpflichtungskredit von CHF 3‘670’00.00 gespro-
chen worden war. So wurde (gemäss der Gegen-
überstellung der Projekte im Schreiben des Gemein-
derates Lauerz vom 8. Juni 2020) auf zwei Fahrzeug-
unterstände sowie zusätzlich auf den Einbau eines
Lifts verzichtet. Der Stellplatz für das Feuerwehr-
boot wurde ursprünglich direkt am Wasser in einem
kleinen Bootshaus geplant, im aktuellen Projekt ist
dieses Bootshaus nicht mehr vorgesehen und dafür
auf Kosten eines Fahrzeugunterstandes ein Raum
für das Feuerwehrboot im Querbau eingeplant. Im
Obergeschoss wurde sodann der ursprünglich ge-
plante Gewerberaum von 135 m2 gänzlich wegge-
lassen und statt einer 4.5- neu eine 5.5-Zimmer-
Wohnung und zusätzlich ein Technikraum einge-
plant. Schliesslich sind statt 8 noch 6 Wohnwagen-
parkplätze und statt 14 noch 9 Trockenbootsplätze
vorgesehen. Dies hat aus Sicht der Regierung eine

Kostenfolge, über dessen Auswirkungen die Lauer-
zer Bevölkerung nochmals informiert werden muss.
Dabei müssen auf die wesentlichen Abweichungen
mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung und Folgekosten hingewiesen werden.
Alle diese Änderungenmussten im Laufe des Verfah-
rens aufgrund von Kantonalen Vorgaben angepasst
werden.

Das Baugesuch für das redimensionierte Projekt ist
hängig vor dem Schwyzer Verwaltungsgericht, auf-
grund zahlreicher Einsprachen. Je nach Entscheid
muss mit dessen Weiterzug an das Bundesgericht
gerechnet werden. Der Gemeinderat erwartet den
Entscheid des Verwaltungsgerichts im kommenden
Monat.

2. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

Die Gemeinde hat den Verpflichtungskredit
gemäss Auftrag des Regierungsrats neu berechnet.
Er beträgt mit Überführung der Liegenschaft See-
mattpark vom Finanzvermögen in das Verwaltungs-
vermögen (CHF 530‘000) nahezu 4 Mio. Franken
(CHF 3‘970‘000). Die Überführung der Liegenschaft
in das Verwaltungsvermögen ist die Folge der Ein-
führung des „Harmonisierten Rechnungsmodells 2
(HRM2“), welches der Regierungsrat per 1. Januar
2021 in Kraft gesetzt hat.

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll
den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit ein kla-
res und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wer-
den. Die Bezirke und Gemeinden werden im 2020
den Finanzplan (Voranschlag 2021 und die drei Fol-
gejahre) nach HRM2 erstellen und per 1. Januar
2021 die Rechnungsführung und -legung vollstän-
dig umstellen. So steht es im HRM2-Faktenblatt des
Finanzdepartements.

Nebst diesen aufwändigen Umstellungsarbeiten im
Bereich Finanzen sind in der Gemeinde in den kom-
menden Jahren vordringlich wichtige Bauprojekte zu
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finanzieren. Es sind dies namentlich: Unterhalt und 
Sanierung von Kanalisation und Seewasserleitung, 
für die bis zum Abschluss der Aufnahme die Kosten 
noch nicht absehbar sind, Bau der Gemeindekanzlei 
zum Preis von CHF 3‘300‘000 und Abschreibungs-
kosten sowie Zinsen in den Folgejahren, Abschluss 
der Bergstrasse CHF 476‘000 samt Abschreibungen 
während den kommenden 25 Jahren. Käme zu die-
sen Herausforderungen in der gleichen Zeitphase 
auch noch das umstrittene Projekt „Seemattpark“ 
dazu (soweit es nach dem Gang durch die Gerichts-
instanzen grünes Licht für die Realisierung erhielte), 
würde dies aus heutiger Sicht – ohne mehrfache Er-
höhung der Steuern – die Finanzen der Gemeinde 
überstrapazieren.

Der Gemeinderat bedauert sehr, dass er das Pro-
jekt «Seemattpark» in heutiger Form aufgeben muss. 
Aber um bei einer allfälligen Ablehnung, des vor Ver-
waltungsgericht hängigen Dossiers, nicht auch noch 
während zusätzlicher zwei Jahre blockiert zu sein 
hat der Gemeinderat basierend auf dieser Gesamt-
betrachtung entschieden, das umstrittene Projekt 
„Seemattpark“ zurückzuziehen bzw. den Stimmbe-
rechtigen dazu keinen neuen Verpflichtungskredit 
gemäss Vorgaben des Regierungsrates zu bean-
tragen. Der Gemeinderat wird gleichzeitig mit der 
Öffentlichkeit auch die Einsprecher über diesen 
Entscheid informieren. Die Kosten, welche mit dem 
Rückzug des Projektes verbunden sind, wird er im 
Rechnungsabschluss 2020 ausweisen.

3. Projekt «Seemattpark» bleibt Thema

Zusammen mit dem Entscheid zum vorläufigen 
Rückzug des noch vor Gericht hängigen Projekts 
hält der Gemeinderat fest, dass er die Gestaltung 
des Seemattparks weiterhin im Auge behält. Er be-
absichtigt, den Stimmberechtigten in einer bezüg-
lich Gemeindefinanzen günstigeren Zeit ein neues 
Projekt vorzulegen, das für die Gemeinde finanziell 
verkraftbar ist und zudem die Chance hat, vom 
Grossteil der Bevölkerung befürwortet zu werden.

Auszeit des Gemeindeschreibers bis 
Ende Jahr
Gemeindeschreiber Stefan Brauchli hat aus gesund-
heitlichen Gründen, gestützt auf eine Empfehlung 
seines Arztes, den Gemeinderat um eine Auszeit 
bis Ende Jahr ersucht. Der Gemeinderat hat diesem 
Ersuchen stattgegeben und wünscht dem Gemein-
deschreiber gute Erholung. Dabei ist er sich bewusst, 
dass das laufende Jahr für die Gemeinde und damit 
auch für die Mitarbeitenden der Gemeindeverwal-
tung überdurchschnittlich anforderungsreich war.

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung werden sich 
bis zur Rückkehr des Gemeindeschreibers so organi-
sieren, dass die anfallenden Aufgaben weiterhin gut 
erledigt werden können.

Erfolgreiche Energiestadt-Label 
Rezertifizierung
Die Gemeinde Lauerz wurde im September 2020 mit 
einer sehr guten Punktzahl von 63.2% erfolgreich 
mit dem Label Energiestadt rezertifiziert.

Neben einem starken Engagement für Elektromobili-
tät und öffentlichen Verkehr konnte Lauerz dank ei-
nem erfolgreichen Betriebsoptimierungs-Contracting 
in der Schulanlage und im Gemeindehaus den Ener-
gieverbrauch deutlich senken.

Zusammen mit der vollständig erneuerbaren Wär-
meproduktion (Grundwasser-Wärmepumpe) erreicht 
die Gemeinde bei der Energieeffizienz und bei den 
Treibhausgasemissionen der gemeindeeigenen Bau-
ten Bestwerte.

Durch die Verabschiedung des Bauprojekts für einen 
Ersatzbau des Kanzleigebäudes wurde auch für die 
kommenden Jahre der Grundstein für eine nochma-
lige Verbesserung gelegt. Zudem pflegt die Gemein-
de eine intensive Zusammenarbeit mit den weiteren 
Gemeinden der Energie-Region Innerschwyz.
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Belagssanierung Seestrasse Lauerz

Wir informieren Sie über die bevorstehenden Be-
lagsarbeiten an der Seestrasse in Lauerz im Ab-
schnitt Rigiblick - Niedermatt.

Ausgangslage/Umfang der Bauarbeiten 

Die Rand-abschlüsse und Bushaltestellen wurden 
bereits er-stellt. In einem nächsten Schritt wird die 
eigentliche Belagssanierung durchgeführt. Der 
Abschnitt vom Rigiblick - Niedermatt wird in zwei 
Etappen saniert.

Termine

Der Start für die Belagssanierung erfolgt am 
Montag, 09.11.2020 ab 8:00 Uhr. Die Arbeiten 
dauern zirka zwei Wochen und sind in die 
folgenden Etappen aufgeteilt:

— 5. Etappe, (seeseitige Fahrspur) 09.11.2020 –
13.11.2020

— 6. Etappe, (bergseitige Fahrspur) 16.11.2020 –
20.11.2020

Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen kom-
men.

Behinderungen

Die Zufahrt zu den Grundstücken kann während 
den Bauarbeiten grundsätzlich nicht gewährleistet 
werden. Anwohnende im Baustellenbereich, die 
während der Vollsperrung auf Ihr Auto angewiesen 
sind, müssen ihre Fahrzeuge zwingend ausserhalb 
des Baustellenbereichs parkieren. Die Gemeinde 
Lauerz stellt während den Arbeiten einen Ersatz-
parkplatz zur Verfügung. Das Auto kann kosten-
frei abgestellt werden. Auf dem Übersichtsplan ist 
der Standort eingezeichnet.

Ausgenommen von der Sperrung sind die Zufahrten 
Bohl und Unterhof. Man muss jedoch mit Wartezei-
ten rechnen. Am Belagseinbautag, voraussichtlich 
am Donnerstag, 19. November 2020 von 9:00 –
17:00 Uhr, ist die Zufahrt gesperrt.

Die Bauherrschaft und sämtliche am Bau Beteiligten 
sind bestrebt, die Arbeiten termingerecht und unter 
grösstmöglicher Rücksichtnahme aller Betroffenen 
durchzuführen. Das Baudepartement des Kantons 
Schwyz dankt allen Verkehrsteilnehmern und An-
stössern für ihr Verständnis.

Zuständigkeiten

Für Fragen oder Auskünfte steht Ihnen die zustän-
dige Bauleitung gerne zur Verfügung.

Bauleitung 

HSK Ingenieure AG, Marco Wiget, Tel. 041 825 65 22, 
E-Mail: m.wiget@hsk-ingenieur.ch

Bauunternehmung 

C. Vanoli AG, Peter Buholzer, Tel. 079 218 58 12, 
E-Mail: p.buholzer@c-vanoli.ch

Übersichtsplan mit den eingezeichneten Etappen.
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Chlausbesuch im Alters- und Pflegeheim 
Au vom 05.12.2020

In	diesem	Jahr	voller	Unsicherheit	und	Veränderun-
gen,	 durften	wir	 für	 einmal	wieder	 etwas	Tradition	
erleben:	Der	Samichlaus	kam	zu	Besuch!

Gross	 war	 die	 Vorfreude	 bei	 den	 Bewohnerinnen	
und	Bewohnern,	auf	die	willkommene	Abwechslung.	
Mit	 kräftigen	Hornklängen	 kündigte	 sich	 das	Kom-
men	 der	 weihnachtlichen	 Gestalten	 an.	 Um	 der	
	Sicherheit	 Rechnung	 zu	 tragen,	 kamen	 dieses	 Jahr	
nur	der	Samichlaus	und	der	Schmutzli.	Willkommen	

geheissen	wurden	die	beiden	von	Erwin	Schnüriger,	
dem	Präsidenten	des	Verwaltungsrats.

Gebannt	 lauschten	 die	 Bewohnerinnen	 und	 Be-
wohner	den	Ausführungen	des	Samichlaus.	Er	blickte	
auf	ein,	hoffentlich	einmaliges	Jahr	zurück	und	fand	
	immer	 auch	mal	wieder	 etwas	Gutes	 an	 der	 Situa-
tion.	

Seine	Worte	 fanden	viel	Anklang	 und	 Zustimmung	
bei	 den	 Zuhörern.	 Die	 Besuchszeit	 verstrich	 gar	
schnell.	Und	 so	übergab	der	Samichlaus	dem	Haus	
noch	Lebkuchen	und	Nüsse	für	die	Bewohnerinnen	
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Situation.	  	  

Seine	  Worte	  fanden	  viel	  Anklang	  und	  Zustimmung	  bei	  den	  Zuhörern.	  Die	  Besuchszeit	  verstrich	  gar	  
schnell.	  Und	  so	  übergab	  der	  Samichlaus	  dem	  Haus	  noch	  Lebkuchen	  und	  Nüsse	  für	  die	  
Bewohnerinnen	  und	  Bewohner,	  welche	  dieses	  Jahr	  von	  den	  Mitarbeiterinnen	  verteilt	  wurden.	  
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Gemeinderat und Verwaltung

Allgemeine Finanzlage und Projekt 
«Seemattpark»
Im Zusammenhang mit der Gestaltung des Seematt-
parks gab es bisher zwei Projekte und damit verbun-
den zwei Abstimmungen (17. Juni 2012 und 1. Mai 
2016) mit jeweils knappem Ausgang.

1. Vorgeschichte «Seemattpark»

— Abstimmung vom 17. Juni 2012mit 6 Stimmen
Unterschied

— Abstimmung vom 1. Mai 2016mit 12 Stimmen
Unterschied

Mit Beschluss 496/2020 vom 23. Juni 2020 verlangt
der Regierungsrat von der Gemeinde, den Verpflich-
tungskredit für das Projekt nochmals zu überarbei-
ten und den Stimmberechtigten die entsprechend
korrigierte Fassung vorzulegen. Begründet ist dieser
Entscheid damit, dass das Projekt erheblich von je-
nem aus dem Jahr 2012 abweicht, für welches ein
Verpflichtungskredit von CHF 3‘670’00.00 gespro-
chen worden war. So wurde (gemäss der Gegen-
überstellung der Projekte im Schreiben des Gemein-
derates Lauerz vom 8. Juni 2020) auf zwei Fahrzeug-
unterstände sowie zusätzlich auf den Einbau eines
Lifts verzichtet. Der Stellplatz für das Feuerwehr-
boot wurde ursprünglich direkt am Wasser in einem
kleinen Bootshaus geplant, im aktuellen Projekt ist
dieses Bootshaus nicht mehr vorgesehen und dafür
auf Kosten eines Fahrzeugunterstandes ein Raum
für das Feuerwehrboot im Querbau eingeplant. Im
Obergeschoss wurde sodann der ursprünglich ge-
plante Gewerberaum von 135 m2 gänzlich wegge-
lassen und statt einer 4.5- neu eine 5.5-Zimmer-
Wohnung und zusätzlich ein Technikraum einge-
plant. Schliesslich sind statt 8 noch 6 Wohnwagen-
parkplätze und statt 14 noch 9 Trockenbootsplätze
vorgesehen. Dies hat aus Sicht der Regierung eine

Kostenfolge, über dessen Auswirkungen die Lauer-
zer Bevölkerung nochmals informiert werden muss.
Dabei müssen auf die wesentlichen Abweichungen
mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung und Folgekosten hingewiesen werden.
Alle diese Änderungenmussten im Laufe des Verfah-
rens aufgrund von Kantonalen Vorgaben angepasst
werden.

Das Baugesuch für das redimensionierte Projekt ist
hängig vor dem Schwyzer Verwaltungsgericht, auf-
grund zahlreicher Einsprachen. Je nach Entscheid
muss mit dessen Weiterzug an das Bundesgericht
gerechnet werden. Der Gemeinderat erwartet den
Entscheid des Verwaltungsgerichts im kommenden
Monat.

2. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

Die Gemeinde hat den Verpflichtungskredit
gemäss Auftrag des Regierungsrats neu berechnet.
Er beträgt mit Überführung der Liegenschaft See-
mattpark vom Finanzvermögen in das Verwaltungs-
vermögen (CHF 530‘000) nahezu 4 Mio. Franken
(CHF 3‘970‘000). Die Überführung der Liegenschaft
in das Verwaltungsvermögen ist die Folge der Ein-
führung des „Harmonisierten Rechnungsmodells 2
(HRM2“), welches der Regierungsrat per 1. Januar
2021 in Kraft gesetzt hat.

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll
den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit ein kla-
res und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wer-
den. Die Bezirke und Gemeinden werden im 2020
den Finanzplan (Voranschlag 2021 und die drei Fol-
gejahre) nach HRM2 erstellen und per 1. Januar
2021 die Rechnungsführung und -legung vollstän-
dig umstellen. So steht es im HRM2-Faktenblatt des
Finanzdepartements.

Nebst diesen aufwändigen Umstellungsarbeiten im
Bereich Finanzen sind in der Gemeinde in den kom-
menden Jahren vordringlich wichtige Bauprojekte zu
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Gemeinde Lauerz

Der Gemeinderat Lauerz spricht allen, welche Ange-
hörige oder Freunde pflegen und unterstützen sei-
nen grossen Dank und aufrichtige Anerkennung aus!

Er möchte an dieser Stelle gerne darauf aufmerksam 
machen, dass es Entlastungs- und Unterstützungs-
angebote gibt, um betreuende Angehörige zu un-
terstützen, Überlastung zu vermeiden und so die 
Freude an der Aufgabe aufrecht zu erhalten.

Im Internet finden Sie viele verschiedene Dienste; 
dabei können Sie mit Stichworten und nach Ge-
meinde oder Bezirk ein passendes Angebot er-
mitteln.

Auf der Internetseite www.angehoerige-pflegen.ch/ 
2020 finden Sie die Beratungs- und Entlastungs-
angebote der jeweiligen Fachorganisation. 
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Tag der pflegenden und betreuenden
Angehörigen

Betreuende Angehörige unterstützen regelmässig 
eine in ihrer  Gesundheit oder Autonomie beein-
trächtigte Person aus ihrem Umfeld im Alltag. Der 
30. Oktober ist allen diesen pflegenden und betreu-
enden Angehörigen gewidmet.

Die Kanzlei und die Poststelle sind an den üblichen 
Zeiten geöffnet. Wir bitten unsere Kunden aber, die 
Besuche auf das absolut notwendige zu reduzieren. 
Kontakte können auch über das Kontaktformular 
auf der Webseite stattfinden.

COVID-19 Massnahmen Gemeindekanzlei
und Poststelle

Aufgrund der verschärften Vorgaben des Regie-
rungsrates wird die Besetzung der Gemeindekanzlei 
und der Poststelle Lauerz auf ein absolutes Minimum 
reduziert.

und	Bewohner,	welche	 dieses	 Jahr	 von	 den	Mitar-
beiterinnen	verteilt	wurden.

Abermals	 erklang	 das	 Horn,	 dieses	 Mal	 zum	 Ab-
schied	von	Chlaus	und	Schmutzli.	Mit	dem	traditio-
nellen	Kaffee	und	Lebkuchen	liessen	wir	den	Nach-
mittag	ausklingen,	in	Vorfreude	auf	das	nächste	Jahr.

	 Roland	Jutzi,	Bereichsleiter	Gastronomie

VRP, Erwin Schnüriger begrüsst den Chlaus und 
Schmutzli – Schön, dass der Chlaus den Weg ins 
APZ Au auch dieses Jahr auf sich genommen hat.  

Aufmerksam hören die Bewohnerinnen und Bewohner dem 
Samichlaus zu.
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Vereine, Ortsparteien und Kirche

Neues Anmeldeformular an den 
Samichlaus Lauerz!

Samichlaus trotz Corona

Liebe Familien

Es wäre doch schade, wenn der Samichlaus in diesem 
Jahr nichts zu tun hätte, deshalb überrascht er die 
Kinder mit einem Postpaket

Herzliche Grüsse

Samichlausgruppe Lauerz

— Besuchen Sie Ihre Lieben nur, wenn Sie gesund
sind.

— Bitte tragen Sie während dem ganzen Aufent-
halt imHaus Schutzmasken und ziehen Sie die-
se keinesfalls in den Zimmern ab.

— Bei Autofahrten mit Bewohnerinnen und Be-
wohnern müssen alle im Fahrzeug Schutzmas-
ken tragen.

— Die Cafeteria bleibt bis auf weiteres für exter-
ne Gäste geschlossen.

Unsere Mitarbeitenden leisten Grossartiges in einer 
ausserordentlichen Zeit. Für den grossen Einsatz ge-
bührt ihnen Dank und Anerkennung.

Ihnen allen danken wir von Herzen für die Unterstüt-
zung und das Verständnis, das Sie uns in dieser be-
sonderen Situation entgegenbringen.

5

Corona-Situation im Alters- und 
Pflegezentrum Au
Es war eine Frage der Zeit, dass auch unser Haus 
vom Corona-Virus, COVID-19 betroffen sein 
würde. Der Fall ist vor kurzem eingetreten. Bei 
einer Bewohnerin wurden die Symptome richtig 
erkannt und sofort die nötigen Massnahmen 
eingeleitet. Wir sind sehr froh, dass dank dem 
professionellen Vorgehen der Mitarbeitenden eine 
weitere Verbreitung vermieden werden konnte.

Das Wohl und der Schutz unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner haben für uns höchste Priorität.

Besuche sind vorerst weiterhin möglich. Wir sind 
jedoch darauf angewiesen, dass alle Besucherinnen 
und Besucher die Hygiene- und Distanzregeln strik-
te einhalten.

Aus dem Alters- und Pflegezentrum Au

Ausflug auf die Rigi

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation mit 
dem Corona-Virus konnten wir im Frühling keinen 
Bewohnerausflug anbieten. Umso grösser war die 
Freude, dass wir am Donnerstag, 24. September 
2020 mit einer stattlichen Anzahl Bewohnerinnen 
und Bewohner, Mitarbeiterinnen und freiwilligen 
Betreuerinnen einen Ausflug auf die Rigi unterneh-
men konnten – gerade noch rechtzeitig bevor die 
2. Pandemiewelle anrollte.

Was machen eigentlich die Gätterlifurzer? 

In		vielerlei		Hinsicht		verlief		das		Jahr		2020		auch		für		
uns		nicht		wie		geplant.		Die		Fasnachtszeit		Anfang		
Jahr		durften		wir		noch		wie		geplant		durchführen,		
aber		kurz		darauf		hat		der		Lockdown		auch		unsere	
Pläne		auf		den		Haufen		geworfen.		
Die		alljährliche		Generalversammlung		konnten		wir		
mit		gut		zwei		Monaten	Verspätung	im	Juni	abhalten.	
Wir	 durften	 vier	 neue	 Lauerzer	 Probemitglieder		 
in	 unserem	 	Verein	 willkommen	 heissen.	 Dies	 sind:	
Silvan	 Sidler,	 Lukas	 Raschle,	 Leandro	 Arioli	 und	 
Raphael	Wipfli.	Neben	 	den	 	 erfreulichen	 	Neuein-
tritten		mussten		wir		leider		auch		Abschied		nehmen		
von	 	 unserem	 	 langjährigen	 	 Aktivmitglied	 	 Heidi		 
Sidler.		

Sie		war		während		13		Jahren		(21		mit		Vorstandsjah-
ren)		ein	geschätztes	Mitglied	unseres	Vereines.	Das	
Highlight	 ihrer	Gätterlifurzer	Karriere	war	sicherlich	
das	50-Jahr-Jubiläum	2018,	wo	sie	im	OK	mitwirkte.	
Wir	bedanken	uns	bei	Heidi	 für	die	vielen	schönen	
Jahre		und		ihren		Einsatz		für		den		Verein.		Des		Wei-
teren	 	durften	 	wir	 	 folgende	 	Mitglieder	 	 für	 	 Ihre		
Vereinsjahre	 ehren:	 David	 Küttel	 (25	 Jahre),	 Bruno	

Bianchi	(20	Jahre),	Chantal	Baschnagel	(11	Jahre)	und	
Nadia	Camenzind	(10	Jahre).		

Ebenso	 gab	 es	 einige	 Änderungen	 in	 unserem	
	Vorstand.	Dieser	setzt	sich	neu	wie	folgt	zusammen:	
	Nadia	 	 Camenzind	 	 (Präsidentin),	 	Melissa	 	 Zurfluh		
(Vizepräsidentin	 	 und	 	 Tour	 	 Managerin),	 	 Chantal		
Baschnagel	 (Aktuarin),	 Philipp	 Emmenegger	 
	(Kassier),	 Daniel	 Schilter	 (Beisitzer)	 und	 Mathias	
Schuler	(Beisitzer	und	Major).		

Pünktlich		anfangs		September		konnten		wir		mit		den		
wöchentlichen		Proben		starten.		Im		Oktober		muss-
ten	 	wir	 	 diese	 	 aber	 	 leider	 	 aufgrund	 	 der	 	 Ver-
schärfungen		zur		Bekämpfung		von		Covid-	19	wieder	
einstellen.  

Was	 uns	 aber	 sicher	 gut	 in	 Erinnerung	 bleibt,	 ist	 
das	WarmUp,	das	wir	 im	Dorf	Lauerz	durchgeführt	
haben,	 in	 einem	 Rahmen,	 wie	 wir	 es	 noch	 nicht	 
gekannt	hatten.	

Wir		von		den		Gätterlifurzer		Lauerz		wünschen		allen		
besinnliche		und		fröhliche		Festtage		und		«Bliebet		 
gsund	und	munter».	
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Alle diese Änderungenmussten im Laufe des Verfah-
rens aufgrund von Kantonalen Vorgaben angepasst
werden.

Das Baugesuch für das redimensionierte Projekt ist
hängig vor dem Schwyzer Verwaltungsgericht, auf-
grund zahlreicher Einsprachen. Je nach Entscheid
muss mit dessen Weiterzug an das Bundesgericht
gerechnet werden. Der Gemeinderat erwartet den
Entscheid des Verwaltungsgerichts im kommenden
Monat.

2. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

Die Gemeinde hat den Verpflichtungskredit
gemäss Auftrag des Regierungsrats neu berechnet.
Er beträgt mit Überführung der Liegenschaft See-
mattpark vom Finanzvermögen in das Verwaltungs-
vermögen (CHF 530‘000) nahezu 4 Mio. Franken
(CHF 3‘970‘000). Die Überführung der Liegenschaft
in das Verwaltungsvermögen ist die Folge der Ein-
führung des „Harmonisierten Rechnungsmodells 2
(HRM2“), welches der Regierungsrat per 1. Januar
2021 in Kraft gesetzt hat.

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll
den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit ein kla-
res und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wer-
den. Die Bezirke und Gemeinden werden im 2020
den Finanzplan (Voranschlag 2021 und die drei Fol-
gejahre) nach HRM2 erstellen und per 1. Januar
2021 die Rechnungsführung und -legung vollstän-
dig umstellen. So steht es im HRM2-Faktenblatt des
Finanzdepartements.

Nebst diesen aufwändigen Umstellungsarbeiten im
Bereich Finanzen sind in der Gemeinde in den kom-
menden Jahren vordringlich wichtige Bauprojekte zu
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Provisorisches Jahresprogramm 2021 
des Frauen- und Mütterverein Lauerz 

 
 
Fr 5. Feb.    Pizza essen im Rest. Victoria Brunnen 
So 21. Feb. 19.00 Uhr  Generalversammlung Rest. Bauernhof 
Di 9. und 26. März 19.00 Uhr Shabby-Chic-Tafeln herstellen 
Di 23. März 8.30 Uhr  Frauenznüni in Steinen 
Di 6. April ca. 8.45 Uhr  Frühstück für die Erstkommunionkinder 
Di 20. April 19.30 Uhr  Kurs: Das Leben liegt in deiner Hand 
Mi 19. Mai 7.30 Uhr  Vereinsreise nach Solothurn 
Mi 26. Mai 19.30 Uhr  Maiandacht in Bennau mit Ugo Rossi  
Di 8. Juni 13.30 Uhr  Ausflug nach Einsiedeln mit den älteren  
     Lauerzerinnen  
Fr 9. Juli 19.00 Uhr  Sommerabend im Gottschalkenberg 
Sa 31. Juli 18.00 Uhr  Festwirtschaft 1. Augustfeier in der Badi 
Mi 8. Sept. 19.30 Uhr  Titularfeier mit Aufnahme neuer Mitglieder 
Mi 15. Sept. nachm.  Herbstwanderung mit Kindern 
     Kräbel-Rigi First-Rigi Scheidegg-Kräbel 
Mi 20. Okt.    Sternstunde des kant. Frauenbundes in  
     Steinerberg 
Fr 22. Okt. 13.00 Uhr  Grabgestecke herstellen 
Sa 23. Okt. ab 8.00 Uhr  Verkauf Grabgestecke bei der Kirche 
Mi 24. – Fr 26. Nov.  Adventgestecke und Kränze herstellen und  
     verkaufen 
Sa 11. Dez. 17.00 Uhr   Laternenweg Unterägeri 
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Die Reise mit dem Car führte dem Vierwaldstätter-
see entlang nach Vitznau. Dort hiess es umsteigen.
Mit der Rigi-Bahn ging es weiter nach Rigi Kaltbad.
Alle genossen die Fahrt und die wunderbare Aus-
sicht auf See und Berge. ImHotel Rigi Kaltbad wurde
uns ein feines Mittagessen serviert. Natürlich durfte
die obligate Schwarzwälder-Torte zum Dessert nicht
fehlen. Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner
war der Ausflug eine willkommene Abwechslung
zum Alltag.

Von derHatt-Bucher-Stiftung habenwir einen gross-
zügigen Beitrag an die Reise erhalten. Herzlichen
Dank!

Ein grosses Merci geht auch an alle Begleiterinnen. 
Ohne die vielen helfenden Hände wäre der Ausflug 
nicht möglich gewesen.
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Gemeinderat und Verwaltung
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Ökihof der Gemeinde Arth
Standort: Goldau, Gotthardstrasse 97 (Bernerhöhe, Areal VDM) 

Tel: 041 855 16 16 

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
Samstag

8.00 – 11.30 Uhr   und   13.30 – 16.30 Uhr
8.00 – 12.00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen bleibt der Ökihof geschlossen. 

Was kann beim Ökihof abgegeben werden? 
Gratis entgegengenommen werden: 
Papier, Karton, Altglas (farblich getrennt), PET, Alu- und Konservendosen, Texti-lien/Schuhe, Speise- und 
Mineralöl, Batterien, Bücher, Nespresso-Kapseln, Korkzapfen, elektrische Haushaltgeräte, Leuchtstoff-
lampen, Styropor, CD’s und DVD’s, Kleinmengen Gifte/Chemikalien/Medikamente aus Haushaltungen.

Gegen eine Entsorgungsgebühr werden angenommen: 
Plastikprodukte (PE/PP/PS), Sperrgut, Altmetall, Bauschutt, Ton, Porzellan, Keramik, Pneus

Zweckverband für die Kehrichtentsorgung Region Innerschwyz

Geschäftsstelle:

Riedstrasse 7 
6430 Schwyz 
Fon 041 811 14 88 
info@zkri.ch 
www.zkri.ch

Kehrichtumladestation:

Steinerstrasse 
6410 Goldau 
Fon 041 855 40 76 
kust@zkri.ch 
www.zkri.ch

Gemeindekanzlei Lauerz
Telefon: 

Husmatt 1 E-Mail:
6424 Lauerz website:

041 818 66 88 
gemeinde@lauerz.ch 
www.lauerz.ch  

Allgemeine Kehrichtinfo

Sammeltage 
Wann: Wo:

Hauskehrichtsammeltag: Dienstag bis 10.00 Uhr bereit-
stellen 

Lauerz (Sammeltour wie bisher) 

Was ist zulässig? 

Die ZKRI-Kehrichtsäcke müssen mit der Kordel zugebunden sein. Der Durchmesser der Öffnung darf nicht
grösser als 10 cm sein. Das Maximalgewicht beträgt 18 kg.
Die Container (600l / 800l) werden nur geleert, wenn sie vollständig geschlossen sind. 

Sperrgut darf die Maximalmasse 150 x 50 x 50 cm oder 70 x 70 x 70 cm und das Maximalgewicht von 20 kg 
nicht überschreiten. Die ZKRI-Sperrgutmarke muss gut ersichtlich angebracht sein. 

 Der Sammeldienst hat die Anweisung, dass Sammelgut, welches nicht den obigen Vorgaben ent-
spricht, nicht eingesammelt werden darf.

Verkaufs- und Sammelstellen in der Gemeinde Lauerz

Preise für die Gebührenträger 

17 l 35 l 60 l 110 l 
CHF 9.40
Rolle à 10 Stück

CHF 18.00
Rolle à 10 Stück

CHF 30.70
Rolle à 10 Stück

CHF 28.25
Rolle à 5 Stück

600 l / 800 l 
CHF 331.90 / t
Pro Containerleerung kommen noch CHF 3.00 Andockgebühr hinzu 
Einmalige Montagegebühr CHF 30.00

CHF 10.00
1 Marke 

CHF 50.00
Filmtasche à 5 Stück 

Masse: 150 x 50 x 50 cm oder 
70 x 70 x 70 cm und max. 20 kg 

Gebührenkehricht-
säcke:
Preise inkl. MWST 

Container: 
Preise exkl. MWST 
(elektronische 
Gewichtserfassung) 

Sperrgutmarken: 

Kehrichtanlieferung: 
KUST Goldau / SBB 

Normalgewicht 
CHF 180.00 / t

Leichte Materialien (z.B. 
Sagex, Buschwerk etc.) 
CHF 360.00 / t

Die verrechnete Mindestmenge be-
trägt 20 kg! 

In Lauerz selbst gibt es keine Verkaufsstellen mehr für die 
offiziellen roten ZKRI-Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken. 
Diese sind jedoch in Läden umliegender Gemeinden erhältlich.  

Wertstoff-Sammelstelle in der Gemeinde Lauerz

Dezentrale Sammelstelle:
- Lauerz, hinter dem Schulhaus, Husmatt

Altglas, Stahlblechdosen und Aluminium, Altkleider
(Öffnungszeiten Mo. - Sa. 8.00 - 18.30 Uhr)

An der Kehrichtumladestation (KUST) Goldau/SBB können 
privater Hauskehricht und Sperrgut entsorgt, sowie bahnzu-
lässige Container angeliefert werden. 
Annahmezeit bedient: Donnerstag 13.00 – 15.00 
Annahmezeit für Selbstwägung mit Karte: 
Montag bis Freitag 7.00 – 16.00 Uhr
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Abfall: Was, wie (nicht) und wohin?

Kehricht 
Hauskehricht

Brennbare, nicht wieder verwertbare Siedlungsabfälle wie Holz, Ver-
bundverpackungen, Windeln, Kleintiermist, Katzenstreu, Glühbirnen 
usw. werden mit der Kehrichtabfuhr entsorgt.  

Siehe unter: Allgemeine Kehrichtinfo 
(ZKRI-Richtlinien) 

Sperrige Gegenstände / Sperrgut (kostenpflichtig) 
Bei Neukauf 
Sperrige Gegenstände wie Skis, Klaviere, Möbel und Teppiche kön-
nen bei gleichzeitigem Kauf vergleichbarer Ware an den Verkaufs-
stellen zur Entsorgung abgegeben werden und zwar unabhängig von 
der Marke. Der Handel kann dafür ein Entgelt verlangen. 
Kein Neukauf 
Ohne Neukauf besteht keine Rücknahmepflicht des Handels. Die Ge-
meinde bietet eine Sperrgutsammlung für brennbare, sperrige Gegen-
stände an.  

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau

Kehrichtumladestation Goldau (KUST) 
Siehe unter: Allgemeine Kehrichtinfo 
(ZKRI-Richtlinien) 

Örtliche Kehrichtabfuhr (mit Sperrgut-
marke) Siehe unter: Allgemeine 
Kehrichtinfo (ZKRI-Richtlinien) 

Sonderabfall 
Batterien und Akkumulatoren

Batterien und Knopfzellen aus Radios, Fotoapparaten, Armbanduhren, 
Spielzeug usw. müssen an den Sammelstellen der Verkaufsgeschäfte 
zurückgegeben werden. Die Rücknahme ist kostenlos und ohne Kauf-
verpflichtung. Aufladbare Batterien muss der Fachhandel gratis zu-
rücknehmen. Autobatterien werden gegen eine Gebühr entgegenge-
nommen. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

Chemikalien wie Gifte, Farbe, Lacke, Laugen, etc.
Rückgabe über den Handel 
Kleinmengen an Sonderabfällen aus Haushalten wie Farben, Lacke, 
Lösungsmittel, Chemikalien, Pflanzenschutzmittel (allg. Produkte mit 
einem Gefahrensymbol) und Quecksilberthermometer können unab-
hängig von einem Neukauf gratis an den Verkaufsstellen der entspre-
chenden Produkte zurückgegeben werden. Nicht mehr brauchbare 
Medikamente nehmen ebenfalls die Verkaufsstellen zurück; dafür 
können sie ev. ein Entgelt verlangen. 

Nie in den
Kehricht oder in 
die Kanalisation! 

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau
- Verkaufsstellen
Auskünfte erteilt das Laboratorium der
Urkantone Brunnen, Tel. 041 825 41 41 

Entladungslampen
Entladungslampen (Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhren, Fluores-
zenzlampen, Energiesparlampen, Quecksilber-/Natriumdampflampen, 
LED-Lampen) zählen zum Sonderabfall. Unabhängig von einem 
Neukauf können sie an den entsprechenden Verkaufsstellen oder 
einer S.E.N.S-Rücknahmestelle kostenlos zurückgegeben werden. 
Bitte immer unzerbrochen zurückbringen, da sonst giftige Gase 
austreten. Herkömmliche Glühlampen gehören in den Kehricht.  

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau
- Verkaufsstellen

www.erecycling.ch 

Tierkadaver
Fleischabfälle (Innereien, Knochen, Fett) und Schlachtnebenprodukte 
(Häute, Borsten, Federn) gehören in die Sammelstelle. Sie dürfen 
weder vergraben noch der Kehrichtabfuhr mitgegeben werden.  
Tierkadaver so schnell wie möglich zur Sammelstelle bringen. 
Grössere Tiere wie Kälber, Schweine, Wild usw. sind zu zerkleinern. 

Kadaversammelstelle Bernerhöhe, 
Goldau, hinter Trafostation bei der 
Schweinestallung Imlig (Wegweiser 
beachten) 

Öffnungszeiten: durchgehend geöffnet

Wiederverwertung (Recycling) 
Bauschutt / Grubengut (kostenpflichtig) 

Kleinere Mengen Bauschutt (z.B. Aushubmaterial, Steine, Ziegel-
schrott, Blumentöpfe, Keramik, Fensterglas etc.) 

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau

Abfall: Was, wie (nicht) und wohin?

Kehricht 
Hauskehricht

Brennbare, nicht wieder verwertbare Siedlungsabfälle wie Holz, Ver-
bundverpackungen, Windeln, Kleintiermist, Katzenstreu, Glühbirnen 
usw. werden mit der Kehrichtabfuhr entsorgt.  

Siehe unter: Allgemeine Kehrichtinfo 
(ZKRI-Richtlinien) 

Sperrige Gegenstände / Sperrgut (kostenpflichtig) 
Bei Neukauf 
Sperrige Gegenstände wie Skis, Klaviere, Möbel und Teppiche kön-
nen bei gleichzeitigem Kauf vergleichbarer Ware an den Verkaufs-
stellen zur Entsorgung abgegeben werden und zwar unabhängig von 
der Marke. Der Handel kann dafür ein Entgelt verlangen. 
Kein Neukauf 
Ohne Neukauf besteht keine Rücknahmepflicht des Handels. Die Ge-
meinde bietet eine Sperrgutsammlung für brennbare, sperrige Gegen-
stände an.  

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau

Kehrichtumladestation Goldau (KUST) 
Siehe unter: Allgemeine Kehrichtinfo 
(ZKRI-Richtlinien) 

Örtliche Kehrichtabfuhr (mit Sperrgut-
marke) Siehe unter: Allgemeine 
Kehrichtinfo (ZKRI-Richtlinien) 

Sonderabfall 
Batterien und Akkumulatoren

Batterien und Knopfzellen aus Radios, Fotoapparaten, Armbanduhren, 
Spielzeug usw. müssen an den Sammelstellen der Verkaufsgeschäfte 
zurückgegeben werden. Die Rücknahme ist kostenlos und ohne Kauf-
verpflichtung. Aufladbare Batterien muss der Fachhandel gratis zu-
rücknehmen. Autobatterien werden gegen eine Gebühr entgegenge-
nommen. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

Chemikalien wie Gifte, Farbe, Lacke, Laugen, etc.
Rückgabe über den Handel 
Kleinmengen an Sonderabfällen aus Haushalten wie Farben, Lacke, 
Lösungsmittel, Chemikalien, Pflanzenschutzmittel (allg. Produkte mit 
einem Gefahrensymbol) und Quecksilberthermometer können unab-
hängig von einem Neukauf gratis an den Verkaufsstellen der entspre-
chenden Produkte zurückgegeben werden. Nicht mehr brauchbare 
Medikamente nehmen ebenfalls die Verkaufsstellen zurück; dafür 
können sie ev. ein Entgelt verlangen. 

Nie in den
Kehricht oder in 
die Kanalisation! 

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau
- Verkaufsstellen
Auskünfte erteilt das Laboratorium der
Urkantone Brunnen, Tel. 041 825 41 41 

Entladungslampen
Entladungslampen (Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhren, Fluores-
zenzlampen, Energiesparlampen, Quecksilber-/Natriumdampflampen, 
LED-Lampen) zählen zum Sonderabfall. Unabhängig von einem 
Neukauf können sie an den entsprechenden Verkaufsstellen oder 
einer S.E.N.S-Rücknahmestelle kostenlos zurückgegeben werden. 
Bitte immer unzerbrochen zurückbringen, da sonst giftige Gase 
austreten. Herkömmliche Glühlampen gehören in den Kehricht.  

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau
- Verkaufsstellen

www.erecycling.ch 

Tierkadaver
Fleischabfälle (Innereien, Knochen, Fett) und Schlachtnebenprodukte 
(Häute, Borsten, Federn) gehören in die Sammelstelle. Sie dürfen 
weder vergraben noch der Kehrichtabfuhr mitgegeben werden.  
Tierkadaver so schnell wie möglich zur Sammelstelle bringen. 
Grössere Tiere wie Kälber, Schweine, Wild usw. sind zu zerkleinern. 

Kadaversammelstelle Bernerhöhe, 
Goldau, hinter Trafostation bei der 
Schweinestallung Imlig (Wegweiser 
beachten) 

Öffnungszeiten: durchgehend geöffnet

Wiederverwertung (Recycling) 
Bauschutt / Grubengut (kostenpflichtig) 

Kleinere Mengen Bauschutt (z.B. Aushubmaterial, Steine, Ziegel-
schrott, Blumentöpfe, Keramik, Fensterglas etc.) 

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau



Biogene Abfälle (Grüngut)
Grünabfuhr
Der Grünabfuhr dürfen nur kompostierbare Abfälle aus Garten und 
Haushalt (Gras, Laub, Baum-, Sträucherschnitt, Blumen, Pflanzen,
Christbäume, Unkraut, Rüstabfälle, Speisereste, etc.) übergeben 
werden. 
Küchenabfälle, Speisereste etc. sind in den kompostierbaren „Compo-
Bag“ Säcken, ohne Kompostkübel, für die Abfuhr bereitzustellen. Bei 
Mehrfamilienhäusern und Quartieren können Küchenabfälle, Speise-
reste etc. auch in den grünen Kunststoff Norm-Containern mit mindes-
tens 140 bis maximal 800 Litern Inhalt bereitgestellt werden. Aus hygi-
enischen Gründen sind aber auch hier die Küchenabfälle und Speise-
reste in den „CompoBag“ Säcken in die Container zu werfen. Es wird 
empfohlen, auch die übrigen Grünabfälle, Baum-, Sträucher-, Rasen-
schnitt, Laub etc. in den grünen Kunststoff Norm-Containern für die 
Abfuhr bereit zu stellen. Andere Behälter werden nur entleert, wenn 
sie mit Traggriffen versehen sind und max. 20 kg wiegen. Nicht in Be-
hältern zur Abfuhr bereitgestelltes Schnittgut ist mit einer Schnur oder 
andern verrottbaren Materialien (kein Draht) zu bündeln und darf die 
Masse von 150x50x50 cm nicht überschreiten und dürfen max. 20 kg 
wiegen. 
Nicht entleert werden Kartonschachteln, Papier- und Plastiktaschen.

Speisereste aus Gewerbebetrieben (Restaurants, Hotels, Alters-
heimen, Kantinen, Grossküchen etc.) sind separat zu beseitigen 
und dürfen nicht über die kommunale Grüngutsammlung entsorgt 
werden.

Sammelroute ist analog der Kehricht-
abfuhr
Grünabfuhren siehe hinten 

Ab März – Ende November wöchentlich 
(in der Regel am Mittwoch ab 10.00 Uhr)

In den Monaten Dezember – März nur 
alle zwei Wochen Grünabfuhr. 

Elektroschrott
Gratisrückgabe über den Handel
Alle elektrischen und elektronischen Geräte samt Zubehör können an 
den Verkaufsstellen gleichartiger Geräte kostenlos zurückgegeben 
werden, auch ohne Neukauf und unabhängig der Marke. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau
- Verkaufsstellen
www.swico.ch

EPS Expandierter Polystyrol-Hartschaum (Styropor, Sagex)
Gratisrückgabe über den Handel
Sperriges Verpackungsmaterial aus EPS (Sagex, Styropor usw.), 
welches nicht in einen 35 Liter-Kehrichtsack passt, kann gratis im 
Verkaufsgeschäft zurückgelassen oder später dahin zurückgebracht 
werden. 
In die Separatsammlung gehören nur saubere weisse Formteile aus 
EPS (Sagex, Styropor usw.). Lose Chips sind mit dem Kehricht zu 
entsorgen.  

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau
- Verkaufsstellen

Fahrzeuge
Bei Neukauf 
Alte Fahrzeuge wie Autos, Mofas und Fahrräder können beim Neukauf 
eines vergleichbaren Fahrzeuges, unabhängig von der Marke, an jeder 
Verkaufsstelle zurückgegeben werden. 
Kein Neukauf 
Erfolgt kein Neukauf, können alte Fahrzeuge nur bei den Verkaufs-
stellen der entsprechenden Marken zurückgegeben werden.  

Glas
In den Sammelcontainer gehört Verpackungsglas, getrennt nach Far-
ben. Was nicht weiss oder braun ist, wird mit dem Grünglas gesam-
melt. Nicht in die Glassammlung, sondern zu den mineralischen Abfäl-
len (Grubengut) gehören Fenster- und Spiegelglas, Autoscheiben, 
Ton, Keramik, Porzellan.  

Sammelstellen: 

- Ökihof in Goldau
- Husmatt, hinter dem Schulhaus

Papier 
Altpapier für die Sammlung bündeln (Bündel max. 5 kg). 
Zeitungen, Zeitschriften, Taschenbücher, Bücherseiten ohne Ein-
band, Telefonbücher, Prospekte ohne Beschichtung usw. zählen 
zum Altpapier.
In den Hauskehricht gehören: 

Sammeldaten siehe hinten 

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau

Papierschnitzel aus Aktenvernichtern, Couverts, Hygienepapier, 
Papierservietten, Futtersäcke, Haushaltpapier und Windeln. 

Biogene Abfälle (Grüngut)
Grünabfuhr
Der Grünabfuhr dürfen nur kompostierbare Abfälle aus Garten und 
Haushalt (Gras, Laub, Baum-, Sträucherschnitt, Blumen, Pflanzen,
Christbäume, Unkraut, Rüstabfälle, Speisereste, etc.) übergeben 
werden. 
Küchenabfälle, Speisereste etc. sind in den kompostierbaren „Compo-
Bag“ Säcken, ohne Kompostkübel, für die Abfuhr bereitzustellen. Bei 
Mehrfamilienhäusern und Quartieren können Küchenabfälle, Speise-
reste etc. auch in den grünen Kunststoff Norm-Containern mit mindes-
tens 140 bis maximal 800 Litern Inhalt bereitgestellt werden. Aus hygi-
enischen Gründen sind aber auch hier die Küchenabfälle und Speise-
reste in den „CompoBag“ Säcken in die Container zu werfen. Es wird 
empfohlen, auch die übrigen Grünabfälle, Baum-, Sträucher-, Rasen-
schnitt, Laub etc. in den grünen Kunststoff Norm-Containern für die 
Abfuhr bereit zu stellen. Andere Behälter werden nur entleert, wenn 
sie mit Traggriffen versehen sind und max. 20 kg wiegen. Nicht in Be-
hältern zur Abfuhr bereitgestelltes Schnittgut ist mit einer Schnur oder 
andern verrottbaren Materialien (kein Draht) zu bündeln und darf die 
Masse von 150x50x50 cm nicht überschreiten und dürfen max. 20 kg 
wiegen. 
Nicht entleert werden Kartonschachteln, Papier- und Plastiktaschen.

Speisereste aus Gewerbebetrieben (Restaurants, Hotels, Alters-
heimen, Kantinen, Grossküchen etc.) sind separat zu beseitigen 
und dürfen nicht über die kommunale Grüngutsammlung entsorgt 
werden.

Sammelroute ist analog der Kehricht-
abfuhr
Grünabfuhren siehe hinten 

Ab März – Ende November wöchentlich 
(in der Regel am Mittwoch ab 10.00 Uhr)

In den Monaten Dezember – März nur 
alle zwei Wochen Grünabfuhr. 

Elektroschrott
Gratisrückgabe über den Handel
Alle elektrischen und elektronischen Geräte samt Zubehör können an 
den Verkaufsstellen gleichartiger Geräte kostenlos zurückgegeben 
werden, auch ohne Neukauf und unabhängig der Marke. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau
- Verkaufsstellen
www.swico.ch

EPS Expandierter Polystyrol-Hartschaum (Styropor, Sagex)
Gratisrückgabe über den Handel
Sperriges Verpackungsmaterial aus EPS (Sagex, Styropor usw.), 
welches nicht in einen 35 Liter-Kehrichtsack passt, kann gratis im 
Verkaufsgeschäft zurückgelassen oder später dahin zurückgebracht 
werden. 
In die Separatsammlung gehören nur saubere weisse Formteile aus 
EPS (Sagex, Styropor usw.). Lose Chips sind mit dem Kehricht zu 
entsorgen.  

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau
- Verkaufsstellen

Fahrzeuge
Bei Neukauf 
Alte Fahrzeuge wie Autos, Mofas und Fahrräder können beim Neukauf 
eines vergleichbaren Fahrzeuges, unabhängig von der Marke, an jeder 
Verkaufsstelle zurückgegeben werden. 
Kein Neukauf 
Erfolgt kein Neukauf, können alte Fahrzeuge nur bei den Verkaufs-
stellen der entsprechenden Marken zurückgegeben werden.  

Glas
In den Sammelcontainer gehört Verpackungsglas, getrennt nach Far-
ben. Was nicht weiss oder braun ist, wird mit dem Grünglas gesam-
melt. Nicht in die Glassammlung, sondern zu den mineralischen Abfäl-
len (Grubengut) gehören Fenster- und Spiegelglas, Autoscheiben, 
Ton, Keramik, Porzellan.  

Sammelstellen: 

- Ökihof in Goldau
- Husmatt, hinter dem Schulhaus

Papier 
Altpapier für die Sammlung bündeln (Bündel max. 5 kg). 
Zeitungen, Zeitschriften, Taschenbücher, Bücherseiten ohne Ein-
band, Telefonbücher, Prospekte ohne Beschichtung usw. zählen 
zum Altpapier.
In den Hauskehricht gehören: 

Sammeldaten siehe hinten 

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau

Papierschnitzel aus Aktenvernichtern, Couverts, Hygienepapier, 
Papierservietten, Futtersäcke, Haushaltpapier und Windeln. 



Karton
Karton muss für die Sammlung gebündelt werden. 
In die Kartonsammlung gehören Wellkarton und alle Arten von unbe-
schichteten Kartonverpackungen wie Schachteln, Früchte- und Ge-
müsekartons, Papiertragetaschen. 
In den Hauskehricht gehören: 
Verschmutzter oder mit Kunststoff beschichteter Karton z.B. Tetrapak, 
Couverts, Futtersäcke, Waschmittelboxen etc.).
Gratisrückgabe über den Handel 
Sperrige Verpackungen aus Karton, welche nicht in einen 35 Liter-
Kehrichtsack passen, können gratis im Verkaufsgeschäft zurückge-
lassen oder später dahin zurückgebracht werden. 

Sammeldaten siehe hinten 

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau

Kunststoffe (neu kostenpflichtig)
Plastikprodukte (PE, PP, PS)
Saubere, öl- und fettfreie Plastikwaren wie Plastiksäcke, Plastikfolien, 
Milch-, Rahm-, Shampooflaschen, Joghurt- und andere Becher, Luft-
polsterfolien, Schrumpf- und Stretchfolien etc. 
Die Kunststoffart kann an der Abkürzung PE, PP, PS,) die z.B. am Bo-
den einer Plastikflasche angebracht ist, erkannt werden. 

Nicht entgegengenommen werden grosse und sperrige Plastikgegen-
stände wie Gartenmöbel, Gartenspielzeug, Rohre, Grossbehälter etc., 
PVC-Produkte. 
Solche Gegenstände sind als kostenpflichtiges Sperrgut zu entsorgen. 

Bitte keine PET-Flaschen in Plastiksammlung geben. PET wird separat 
gesammelt. 

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau

Metalle (kostenpflichtig) 
In die Separatsammlung gehören alle Arten von Metallen (Gestelle, 
Wäscheständer, Fahrradrahmen, Pfannen usw.). Getrennt von den
übrigen Metallen gesammelt werden Stahlblech-/Weissblechdosen und 
Aluminiumverpackungen. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

Öl
In die Separatsammlung gehören Speiseöl (Öle und Fette tierischer 
und pflanzlicher Herkunft) und Mineralöl (Motoren- und Getriebeöl). 
Altöl darf auf keinen Fall über die Kanalisation entsorgt werden.  

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

PET-Getränkeflaschen
PET-Getränkeflaschen gehören zurück zu den Verkaufsstellen. Falls 
PET-Flaschen Rückstände von Essig, Öl, Shampoo, Putzmitteln o.ä. 
enthalten, sind sie mit dem Kehricht zu entsorgen. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

www.pet-recycling.ch

Pneus (kostenpflichtig) 
Pneus müssen einem Hersteller oder Händler der entsprechenden 
Marke zurückgebracht werden. Bei gleichzeitigem Kauf neuer Reifen, 
müssen die Händler Pneus jeder Marke zurücknehmen. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

Stahlblechdosen / Aluminium
Stahlblechdosen (Konservendosen) und Aludosen können im selben 
Container entsorgt werden. In die Separatsammlung gehören Stahl- 
und Weissblechdosen (Konservendosen) sowie Blech- und Aludeckel 
von Konfitüren- und anderen Lebensmittelgläsern, Tiernahrungsscha-
len, Folien und andere Aluminiumteile. Für Aluminium-Getränkedosen 
bieten auch die Verkaufsläden Sammelstellen an.  
Nur saubere Dosen sammeln und abgeben. In den Kehricht gehören 
Verbundverpackungen wie Tiernahrungsbeutel usw.  
Spraydosen – auch leere – sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Sammelstellen: 

- Ökihof in Goldau
- Husmatt, hinter dem Schulhaus

Textilien und Schuhe

Zu den separat gesammelten Textilien zählen tragbare Kleider und 
Schuhe (Paare zusammenbinden), Vorhänge, Tisch- und Bettwäsche. 
Kaputte und stark verschmutzte Schuhe und Textilien gehören in den 
Kehricht. Brauchbare Kleider und Schuhe können auch via Kleiderbör-
sen weitergegeben werden.  

Sammelstellen: 
- Ökihof in Goldau
- Husmatt, hinter dem Schulhaus

Karton
Karton muss für die Sammlung gebündelt werden. 
In die Kartonsammlung gehören Wellkarton und alle Arten von unbe-
schichteten Kartonverpackungen wie Schachteln, Früchte- und Ge-
müsekartons, Papiertragetaschen. 
In den Hauskehricht gehören: 
Verschmutzter oder mit Kunststoff beschichteter Karton z.B. Tetrapak, 
Couverts, Futtersäcke, Waschmittelboxen etc.).
Gratisrückgabe über den Handel 
Sperrige Verpackungen aus Karton, welche nicht in einen 35 Liter-
Kehrichtsack passen, können gratis im Verkaufsgeschäft zurückge-
lassen oder später dahin zurückgebracht werden. 

Sammeldaten siehe hinten 

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau

Kunststoffe (neu kostenpflichtig)
Plastikprodukte (PE, PP, PS)
Saubere, öl- und fettfreie Plastikwaren wie Plastiksäcke, Plastikfolien, 
Milch-, Rahm-, Shampooflaschen, Joghurt- und andere Becher, Luft-
polsterfolien, Schrumpf- und Stretchfolien etc. 
Die Kunststoffart kann an der Abkürzung PE, PP, PS,) die z.B. am Bo-
den einer Plastikflasche angebracht ist, erkannt werden. 

Nicht entgegengenommen werden grosse und sperrige Plastikgegen-
stände wie Gartenmöbel, Gartenspielzeug, Rohre, Grossbehälter etc., 
PVC-Produkte. 
Solche Gegenstände sind als kostenpflichtiges Sperrgut zu entsorgen. 

Bitte keine PET-Flaschen in Plastiksammlung geben. PET wird separat 
gesammelt. 

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau

Metalle (kostenpflichtig) 
In die Separatsammlung gehören alle Arten von Metallen (Gestelle, 
Wäscheständer, Fahrradrahmen, Pfannen usw.). Getrennt von den
übrigen Metallen gesammelt werden Stahlblech-/Weissblechdosen und 
Aluminiumverpackungen. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

Öl
In die Separatsammlung gehören Speiseöl (Öle und Fette tierischer 
und pflanzlicher Herkunft) und Mineralöl (Motoren- und Getriebeöl). 
Altöl darf auf keinen Fall über die Kanalisation entsorgt werden.  

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

PET-Getränkeflaschen
PET-Getränkeflaschen gehören zurück zu den Verkaufsstellen. Falls 
PET-Flaschen Rückstände von Essig, Öl, Shampoo, Putzmitteln o.ä. 
enthalten, sind sie mit dem Kehricht zu entsorgen. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

www.pet-recycling.ch

Pneus (kostenpflichtig) 
Pneus müssen einem Hersteller oder Händler der entsprechenden 
Marke zurückgebracht werden. Bei gleichzeitigem Kauf neuer Reifen, 
müssen die Händler Pneus jeder Marke zurücknehmen. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

Stahlblechdosen / Aluminium
Stahlblechdosen (Konservendosen) und Aludosen können im selben 
Container entsorgt werden. In die Separatsammlung gehören Stahl- 
und Weissblechdosen (Konservendosen) sowie Blech- und Aludeckel 
von Konfitüren- und anderen Lebensmittelgläsern, Tiernahrungsscha-
len, Folien und andere Aluminiumteile. Für Aluminium-Getränkedosen 
bieten auch die Verkaufsläden Sammelstellen an.  
Nur saubere Dosen sammeln und abgeben. In den Kehricht gehören 
Verbundverpackungen wie Tiernahrungsbeutel usw.  
Spraydosen – auch leere – sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Sammelstellen: 

- Ökihof in Goldau
- Husmatt, hinter dem Schulhaus

Textilien und Schuhe

Zu den separat gesammelten Textilien zählen tragbare Kleider und 
Schuhe (Paare zusammenbinden), Vorhänge, Tisch- und Bettwäsche. 
Kaputte und stark verschmutzte Schuhe und Textilien gehören in den 
Kehricht. Brauchbare Kleider und Schuhe können auch via Kleiderbör-
sen weitergegeben werden.  

Sammelstellen: 
- Ökihof in Goldau
- Husmatt, hinter dem Schulhaus

Karton
Karton muss für die Sammlung gebündelt werden. 
In die Kartonsammlung gehören Wellkarton und alle Arten von unbe-
schichteten Kartonverpackungen wie Schachteln, Früchte- und Ge-
müsekartons, Papiertragetaschen. 
In den Hauskehricht gehören: 
Verschmutzter oder mit Kunststoff beschichteter Karton z.B. Tetrapak, 
Couverts, Futtersäcke, Waschmittelboxen etc.).
Gratisrückgabe über den Handel 
Sperrige Verpackungen aus Karton, welche nicht in einen 35 Liter-
Kehrichtsack passen, können gratis im Verkaufsgeschäft zurückge-
lassen oder später dahin zurückgebracht werden. 

Sammeldaten siehe hinten 

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau

Kunststoffe (neu kostenpflichtig)
Plastikprodukte (PE, PP, PS)
Saubere, öl- und fettfreie Plastikwaren wie Plastiksäcke, Plastikfolien, 
Milch-, Rahm-, Shampooflaschen, Joghurt- und andere Becher, Luft-
polsterfolien, Schrumpf- und Stretchfolien etc. 
Die Kunststoffart kann an der Abkürzung PE, PP, PS,) die z.B. am Bo-
den einer Plastikflasche angebracht ist, erkannt werden. 

Nicht entgegengenommen werden grosse und sperrige Plastikgegen-
stände wie Gartenmöbel, Gartenspielzeug, Rohre, Grossbehälter etc., 
PVC-Produkte. 
Solche Gegenstände sind als kostenpflichtiges Sperrgut zu entsorgen. 

Bitte keine PET-Flaschen in Plastiksammlung geben. PET wird separat 
gesammelt. 

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau

Metalle (kostenpflichtig) 
In die Separatsammlung gehören alle Arten von Metallen (Gestelle, 
Wäscheständer, Fahrradrahmen, Pfannen usw.). Getrennt von den
übrigen Metallen gesammelt werden Stahlblech-/Weissblechdosen und 
Aluminiumverpackungen. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

Öl
In die Separatsammlung gehören Speiseöl (Öle und Fette tierischer 
und pflanzlicher Herkunft) und Mineralöl (Motoren- und Getriebeöl). 
Altöl darf auf keinen Fall über die Kanalisation entsorgt werden.  

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

PET-Getränkeflaschen
PET-Getränkeflaschen gehören zurück zu den Verkaufsstellen. Falls 
PET-Flaschen Rückstände von Essig, Öl, Shampoo, Putzmitteln o.ä. 
enthalten, sind sie mit dem Kehricht zu entsorgen. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

www.pet-recycling.ch

Pneus (kostenpflichtig) 
Pneus müssen einem Hersteller oder Händler der entsprechenden 
Marke zurückgebracht werden. Bei gleichzeitigem Kauf neuer Reifen, 
müssen die Händler Pneus jeder Marke zurücknehmen. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

Stahlblechdosen / Aluminium
Stahlblechdosen (Konservendosen) und Aludosen können im selben 
Container entsorgt werden. In die Separatsammlung gehören Stahl- 
und Weissblechdosen (Konservendosen) sowie Blech- und Aludeckel 
von Konfitüren- und anderen Lebensmittelgläsern, Tiernahrungsscha-
len, Folien und andere Aluminiumteile. Für Aluminium-Getränkedosen 
bieten auch die Verkaufsläden Sammelstellen an.  
Nur saubere Dosen sammeln und abgeben. In den Kehricht gehören 
Verbundverpackungen wie Tiernahrungsbeutel usw.  
Spraydosen – auch leere – sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Sammelstellen: 

- Ökihof in Goldau
- Husmatt, hinter dem Schulhaus

Textilien und Schuhe

Zu den separat gesammelten Textilien zählen tragbare Kleider und 
Schuhe (Paare zusammenbinden), Vorhänge, Tisch- und Bettwäsche. 
Kaputte und stark verschmutzte Schuhe und Textilien gehören in den 
Kehricht. Brauchbare Kleider und Schuhe können auch via Kleiderbör-
sen weitergegeben werden.  

Sammelstellen: 
- Ökihof in Goldau
- Husmatt, hinter dem Schulhaus

Karton
Karton muss für die Sammlung gebündelt werden. 
In die Kartonsammlung gehören Wellkarton und alle Arten von unbe-
schichteten Kartonverpackungen wie Schachteln, Früchte- und Ge-
müsekartons, Papiertragetaschen. 
In den Hauskehricht gehören: 
Verschmutzter oder mit Kunststoff beschichteter Karton z.B. Tetrapak, 
Couverts, Futtersäcke, Waschmittelboxen etc.).
Gratisrückgabe über den Handel 
Sperrige Verpackungen aus Karton, welche nicht in einen 35 Liter-
Kehrichtsack passen, können gratis im Verkaufsgeschäft zurückge-
lassen oder später dahin zurückgebracht werden. 

Sammeldaten siehe hinten 

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau

Kunststoffe (neu kostenpflichtig)
Plastikprodukte (PE, PP, PS)
Saubere, öl- und fettfreie Plastikwaren wie Plastiksäcke, Plastikfolien, 
Milch-, Rahm-, Shampooflaschen, Joghurt- und andere Becher, Luft-
polsterfolien, Schrumpf- und Stretchfolien etc. 
Die Kunststoffart kann an der Abkürzung PE, PP, PS,) die z.B. am Bo-
den einer Plastikflasche angebracht ist, erkannt werden. 

Nicht entgegengenommen werden grosse und sperrige Plastikgegen-
stände wie Gartenmöbel, Gartenspielzeug, Rohre, Grossbehälter etc., 
PVC-Produkte. 
Solche Gegenstände sind als kostenpflichtiges Sperrgut zu entsorgen. 

Bitte keine PET-Flaschen in Plastiksammlung geben. PET wird separat 
gesammelt. 

Sammelstelle: 
- Ökihof in Goldau

Metalle (kostenpflichtig) 
In die Separatsammlung gehören alle Arten von Metallen (Gestelle, 
Wäscheständer, Fahrradrahmen, Pfannen usw.). Getrennt von den
übrigen Metallen gesammelt werden Stahlblech-/Weissblechdosen und 
Aluminiumverpackungen. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

Öl
In die Separatsammlung gehören Speiseöl (Öle und Fette tierischer 
und pflanzlicher Herkunft) und Mineralöl (Motoren- und Getriebeöl). 
Altöl darf auf keinen Fall über die Kanalisation entsorgt werden.  

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

PET-Getränkeflaschen
PET-Getränkeflaschen gehören zurück zu den Verkaufsstellen. Falls 
PET-Flaschen Rückstände von Essig, Öl, Shampoo, Putzmitteln o.ä. 
enthalten, sind sie mit dem Kehricht zu entsorgen. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

www.pet-recycling.ch

Pneus (kostenpflichtig) 
Pneus müssen einem Hersteller oder Händler der entsprechenden 
Marke zurückgebracht werden. Bei gleichzeitigem Kauf neuer Reifen, 
müssen die Händler Pneus jeder Marke zurücknehmen. 

Sammelstelle: 

- Ökihof in Goldau

Stahlblechdosen / Aluminium
Stahlblechdosen (Konservendosen) und Aludosen können im selben 
Container entsorgt werden. In die Separatsammlung gehören Stahl- 
und Weissblechdosen (Konservendosen) sowie Blech- und Aludeckel 
von Konfitüren- und anderen Lebensmittelgläsern, Tiernahrungsscha-
len, Folien und andere Aluminiumteile. Für Aluminium-Getränkedosen 
bieten auch die Verkaufsläden Sammelstellen an.  
Nur saubere Dosen sammeln und abgeben. In den Kehricht gehören 
Verbundverpackungen wie Tiernahrungsbeutel usw.  
Spraydosen – auch leere – sind als Sonderabfall zu entsorgen. 

Sammelstellen: 

- Ökihof in Goldau
- Husmatt, hinter dem Schulhaus

Textilien und Schuhe

Zu den separat gesammelten Textilien zählen tragbare Kleider und 
Schuhe (Paare zusammenbinden), Vorhänge, Tisch- und Bettwäsche. 
Kaputte und stark verschmutzte Schuhe und Textilien gehören in den 
Kehricht. Brauchbare Kleider und Schuhe können auch via Kleiderbör-
sen weitergegeben werden.  

Sammelstellen: 
- Ökihof in Goldau
- Husmatt, hinter dem Schulhaus



Datum  Bereit zu 
stellen bis 

Art der 
Entsorgung 

JANUAR 
Dienstag  5  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  12  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  19  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  26  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 

FEBRUAR 
Dienstag  2  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Freitag  5  Februar  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  9  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  11  Februar  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  16  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  23  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 

MÄRZ 
Dienstag  2  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  31  März  10.00 Uhr  Grüngut 

APRIL 
Dienstag  6  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  8  April  10.00 Uhr  Karton 
Freitag  9  April  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  13  April  10.00 Uhr  Kehricht 

Datum  Bereit zu 
stellen bis 

Art der 
Entsorgung 

JANUAR 
Dienstag  5  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  12  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  19  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  26  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 

FEBRUAR 
Dienstag  2  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Freitag  5  Februar  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  9  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  11  Februar  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  16  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  23  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 

MÄRZ 
Dienstag  2  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  31  März  10.00 Uhr  Grüngut 

APRIL 
Dienstag  6  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  8  April  10.00 Uhr  Karton 
Freitag  9  April  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  13  April  10.00 Uhr  Kehricht Datum  Bereit zu stellen bis  Art der Entsorgung 

Mittwoch  14  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  20  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  21  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  27  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  28  April  10.00 Uhr  Grüngut 

MAI 
Dienstag  4  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  5  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  11  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  12  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  18  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  19  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  25  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  26  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 

JUNI 
Dienstag  1  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  2  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Freitag  4  Juni  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  8  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  9  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  10  Juni  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  15  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  16  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  22  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  23  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  29  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  30  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 

JULI 
Dienstag  6  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  13  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  14  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  20  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  21  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  27  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  28  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 

Datum  Bereit zu stellen bis  Art der Entsorgung 
Mittwoch  14  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  20  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  21  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  27  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  28  April  10.00 Uhr  Grüngut 

MAI 
Dienstag  4  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  5  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  11  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  12  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  18  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  19  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  25  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  26  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 

JUNI 
Dienstag  1  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  2  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Freitag  4  Juni  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  8  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  9  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  10  Juni  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  15  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  16  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  22  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  23  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  29  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  30  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 

JULI 
Dienstag  6  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  13  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  14  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  20  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  21  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  27  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  28  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 

Datum  Bereit zu stellen bis  Art der Entsorgung 
Mittwoch  14  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  20  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  21  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  27  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  28  April  10.00 Uhr  Grüngut 

MAI 
Dienstag  4  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  5  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  11  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  12  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  18  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  19  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  25  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  26  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 

JUNI 
Dienstag  1  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  2  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Freitag  4  Juni  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  8  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  9  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  10  Juni  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  15  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  16  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  22  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  23  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  29  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  30  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 

JULI 
Dienstag  6  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  13  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  14  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  20  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  21  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  27  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  28  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 

Datum  Bereit zu stellen bis  Art der Entsorgung 
Mittwoch  14  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  20  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  21  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  27  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  28  April  10.00 Uhr  Grüngut 

MAI 
Dienstag  4  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  5  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  11  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  12  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  18  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  19  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  25  Mai  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  26  Mai  10.00 Uhr  Grüngut 

JUNI 
Dienstag  1  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  2  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Freitag  4  Juni  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  8  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  9  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  10  Juni  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  15  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  16  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  22  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  23  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  29  Juni  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  30  Juni  10.00 Uhr  Grüngut 

JULI 
Dienstag  6  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  13  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  14  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  20  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  21  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  27  Juli  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  28  Juli  10.00 Uhr  Grüngut 

Datum  Bereit zu 
stellen bis 

Art der 
Entsorgung 

JANUAR 
Dienstag  5  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  12  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  19  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  26  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 

FEBRUAR 
Dienstag  2  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Freitag  5  Februar  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  9  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  11  Februar  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  16  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  23  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 

MÄRZ 
Dienstag  2  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  31  März  10.00 Uhr  Grüngut 

APRIL 
Dienstag  6  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  8  April  10.00 Uhr  Karton 
Freitag  9  April  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  13  April  10.00 Uhr  Kehricht 

Datum  Bereit zu 
stellen bis 

Art der 
Entsorgung 

JANUAR 
Dienstag  5  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  12  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  19  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  26  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 

FEBRUAR 
Dienstag  2  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Freitag  5  Februar  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  9  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  11  Februar  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  16  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  23  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 

MÄRZ 
Dienstag  2  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  31  März  10.00 Uhr  Grüngut 

APRIL 
Dienstag  6  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  8  April  10.00 Uhr  Karton 
Freitag  9  April  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  13  April  10.00 Uhr  Kehricht 

Sammeltermine 2021 
(gleiche Sammeltour wie Hauskehricht) 

Datum  Bereit zu stellen bis  Art der Entsorgung 
      JANUAR       
Dienstag  5  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  12  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  19  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  26  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
      FEBRUAR       
Dienstag  2  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Freitag  5  Februar  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  9  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  11  Februar  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  16  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  23  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
      MÄRZ       
Dienstag  2  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  31  März  10.00 Uhr  Grüngut 
      APRIL       
Dienstag  6  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  8  April  10.00 Uhr  Karton 
Freitag  9  April  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  13  April  10.00 Uhr  Kehricht 

Sammeltermine 2021 
(gleiche Sammeltour wie Hauskehricht) 

Datum  Bereit zu stellen bis  Art der Entsorgung 
      JANUAR       
Dienstag  5  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  12  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  19  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  26  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
      FEBRUAR       
Dienstag  2  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Freitag  5  Februar  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  9  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  11  Februar  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  16  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  23  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
      MÄRZ       
Dienstag  2  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  31  März  10.00 Uhr  Grüngut 
      APRIL       
Dienstag  6  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  8  April  10.00 Uhr  Karton 
Freitag  9  April  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  13  April  10.00 Uhr  Kehricht 



Datum  Bereit zu stellen bis  Art der Entsorgung 
NOVEMBER 

Dienstag  2  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  November  10.00 Uhr  Kehricht 

DEZEMBER 
Mittwoch  1  Dezember  10.00 Uhr  Grüngut 
Freitag  3  Dezember  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  7  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Donnerstag  9  Dezember  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  14  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  15  Dezember  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  21  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  28  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  29  Dezember  10.00 Uhr  Grüngut 

Kennen Sie schon die Sammelkalender‐App des ZKRI? 

Die App für IOS und Android ist gratis auf den entsprechenden Stores bereit und kann ab sofort 
genutzt werden. Sie heisst «Sammelkalender» und ist verfügbar via beigefügtem QR‐Code oder 
direkt auf unserer Webseite www.zkri.ch 

Datum  Bereit zu stellen bis  Art der Entsorgung 
NOVEMBER 

Dienstag  2  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  November  10.00 Uhr  Kehricht 

DEZEMBER 
Mittwoch  1  Dezember  10.00 Uhr  Grüngut 
Freitag  3  Dezember  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  7  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Donnerstag  9  Dezember  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  14  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  15  Dezember  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  21  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  28  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  29  Dezember  10.00 Uhr  Grüngut 

Kennen Sie schon die Sammelkalender‐App des ZKRI? 

Die App für IOS und Android ist gratis auf den entsprechenden Stores bereit und kann ab sofort 
genutzt werden. Sie heisst «Sammelkalender» und ist verfügbar via beigefügtem QR‐Code oder 
direkt auf unserer Webseite www.zkri.ch 

Datum  Bereit zu stellen bis  Art der Entsorgung 
AUGUST 

Dienstag  3  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  4  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Freitag  6  August  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  10  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  11  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  12  August  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  17  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  18  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  24  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  25  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  31  August  10.00 Uhr  Kehricht 

SEPTEMBER 
Mittwoch  1  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  7  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  8  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  14  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  15  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  21  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  22  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  28  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  29  September  10.00 Uhr  Grüngut 

OKTOBER 
Freitag  1  Oktober  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  5  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  6  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  12  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  14  Oktober  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  19  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  20  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  26  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 

Datum  Bereit zu stellen bis  Art der Entsorgung 
AUGUST 

Dienstag  3  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  4  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Freitag  6  August  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  10  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  11  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  12  August  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  17  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  18  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  24  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  25  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  31  August  10.00 Uhr  Kehricht 

SEPTEMBER 
Mittwoch  1  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  7  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  8  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  14  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  15  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  21  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  22  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  28  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  29  September  10.00 Uhr  Grüngut 

OKTOBER 
Freitag  1  Oktober  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  5  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  6  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  12  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  14  Oktober  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  19  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  20  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  26  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 

Datum  Bereit zu stellen bis  Art der Entsorgung 
AUGUST 

Dienstag  3  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  4  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Freitag  6  August  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  10  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  11  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  12  August  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  17  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  18  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  24  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  25  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  31  August  10.00 Uhr  Kehricht 

SEPTEMBER 
Mittwoch  1  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  7  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  8  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  14  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  15  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  21  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  22  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  28  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  29  September  10.00 Uhr  Grüngut 

OKTOBER 
Freitag  1  Oktober  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  5  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  6  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  12  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  14  Oktober  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  19  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  20  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  26  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 

Datum  Bereit zu stellen bis  Art der Entsorgung 
AUGUST 

Dienstag  3  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  4  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Freitag  6  August  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  10  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  11  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  12  August  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  17  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  18  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  24  August  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  25  August  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  31  August  10.00 Uhr  Kehricht 

SEPTEMBER 
Mittwoch  1  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  7  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  8  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  14  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  15  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  21  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  22  September  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  28  September  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  29  September  10.00 Uhr  Grüngut 

OKTOBER 
Freitag  1  Oktober  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  5  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  6  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  12  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  14  Oktober  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  19  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  20  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  26  Oktober  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Oktober  10.00 Uhr  Grüngut 

Datum  Bereit zu 
stellen bis 

Art der 
Entsorgung 

JANUAR 
Dienstag  5  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  12  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  19  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  26  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 

FEBRUAR 
Dienstag  2  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Freitag  5  Februar  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  9  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  11  Februar  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  16  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  23  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 

MÄRZ 
Dienstag  2  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  31  März  10.00 Uhr  Grüngut 

APRIL 
Dienstag  6  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  8  April  10.00 Uhr  Karton 
Freitag  9  April  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  13  April  10.00 Uhr  Kehricht 

Datum  Bereit zu 
stellen bis 

Art der 
Entsorgung 

JANUAR 
Dienstag  5  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  12  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  19  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  26  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 

FEBRUAR 
Dienstag  2  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Freitag  5  Februar  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  9  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  11  Februar  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  16  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  23  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 

MÄRZ 
Dienstag  2  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  31  März  10.00 Uhr  Grüngut 

APRIL 
Dienstag  6  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  8  April  10.00 Uhr  Karton 
Freitag  9  April  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  13  April  10.00 Uhr  Kehricht 

Datum  Bereit zu 
stellen bis 

Art der 
Entsorgung 

JANUAR 
Dienstag  5  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  12  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  19  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  26  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 

FEBRUAR 
Dienstag  2  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Freitag  5  Februar  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  9  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  11  Februar  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  16  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  23  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 

MÄRZ 
Dienstag  2  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  31  März  10.00 Uhr  Grüngut 

APRIL 
Dienstag  6  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  8  April  10.00 Uhr  Karton 
Freitag  9  April  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  13  April  10.00 Uhr  Kehricht 

Datum  Bereit zu 
stellen bis 

Art der 
Entsorgung 

JANUAR 
Dienstag  5  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  12  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  19  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  26  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 

FEBRUAR 
Dienstag  2  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Freitag  5  Februar  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  9  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  11  Februar  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  16  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  23  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 

MÄRZ 
Dienstag  2  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  31  März  10.00 Uhr  Grüngut 

APRIL 
Dienstag  6  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  8  April  10.00 Uhr  Karton 
Freitag  9  April  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  13  April  10.00 Uhr  Kehricht 

Datum  Bereit zu 
stellen bis 

Art der 
Entsorgung 

JANUAR 
Dienstag  5  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  12  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  19  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  26  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 

FEBRUAR 
Dienstag  2  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Freitag  5  Februar  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  9  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  11  Februar  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  16  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  23  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 

MÄRZ 
Dienstag  2  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  31  März  10.00 Uhr  Grüngut 

APRIL 
Dienstag  6  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  8  April  10.00 Uhr  Karton 
Freitag  9  April  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  13  April  10.00 Uhr  Kehricht 

Datum  Bereit zu 
stellen bis 

Art der 
Entsorgung 

JANUAR 
Dienstag  5  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  12  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  19  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  26  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 

FEBRUAR 
Dienstag  2  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Freitag  5  Februar  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  9  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  11  Februar  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  16  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  23  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 

MÄRZ 
Dienstag  2  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  31  März  10.00 Uhr  Grüngut 

APRIL 
Dienstag  6  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  8  April  10.00 Uhr  Karton 
Freitag  9  April  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  13  April  10.00 Uhr  Kehricht 

Datum  Bereit zu 
stellen bis 

Art der 
Entsorgung 

JANUAR 
Dienstag  5  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  12  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  19  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  26  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 

FEBRUAR 
Dienstag  2  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Freitag  5  Februar  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  9  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  11  Februar  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  16  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  23  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 

MÄRZ 
Dienstag  2  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  31  März  10.00 Uhr  Grüngut 

APRIL 
Dienstag  6  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  8  April  10.00 Uhr  Karton 
Freitag  9  April  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  13  April  10.00 Uhr  Kehricht 

Datum  Bereit zu 
stellen bis 

Art der 
Entsorgung 

JANUAR 
Dienstag  5  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  12  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  13  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  19  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  26  Januar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  27  Januar  10.00 Uhr  Grüngut 

FEBRUAR 
Dienstag  2  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Freitag  5  Februar  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  9  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  11  Februar  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  16  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  23  Februar  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  Februar  10.00 Uhr  Grüngut 

MÄRZ 
Dienstag  2  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  März  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  März  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  31  März  10.00 Uhr  Grüngut 

APRIL 
Dienstag  6  April  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  7  April  10.00 Uhr  Grüngut 
Donnerstag  8  April  10.00 Uhr  Karton 
Freitag  9  April  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  13  April  10.00 Uhr  Kehricht 

Datum  Bereit zu stellen bis  Art der Entsorgung 
NOVEMBER 

Dienstag  2  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  November  10.00 Uhr  Kehricht 

DEZEMBER 
Mittwoch  1  Dezember  10.00 Uhr  Grüngut 
Freitag  3  Dezember  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  7  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Donnerstag  9  Dezember  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  14  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  15  Dezember  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  21  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  28  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  29  Dezember  10.00 Uhr  Grüngut 

Kennen Sie schon die Sammelkalender‐App des ZKRI? 

Die App für IOS und Android ist gratis auf den entsprechenden Stores bereit und kann ab sofort 
genutzt werden. Sie heisst «Sammelkalender» und ist verfügbar via beigefügtem QR‐Code oder 
direkt auf unserer Webseite www.zkri.ch 

Kostenpflichtige Kunststoffsammlung auf dem Ökihof Bernerhöhe

Der Gemeinderat Arth hat auf Grund der mangelnden Recyclingmöglichkeiten und der Entsorgungskosten entschieden, die 
kostenlose Entgegennahme von gemischtem Plastikabfall im Ökihof auf der Bernerhöhe per 31. Dezember 2020 einzustellen. 
PET-Getränkeverpackungen können weiterhin kostenlos im Ökihof entsorgt werden. Dementsprechend folgt auch die 
Gemeinde Lauerz diesem Entscheid.

Als Betreiberin des Ökihofes wird die VDM Garage und Transport AG, per 1. Januar 2021 gebührenpflichtige Sammelsäcke 
für gemischten Plastikabfall anbieten. Folgende Sammelsäcke können im Ökihof bezogen werden:

60l-Sammelsack (10er Rolle) = Fr. 19.00
110l-Sammelsack (10er Rolle) = Fr. 32.00

Die Gemeinde Lauerz prüft, ob allenfalls die Sammelsäcke direkt bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden können.

Datum  Bereit zu stellen bis  Art der Entsorgung 
NOVEMBER 

Dienstag  2  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  3  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  9  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  10  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  16  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  17  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  23  November  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  24  November  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  30  November  10.00 Uhr  Kehricht 

DEZEMBER 
Mittwoch  1  Dezember  10.00 Uhr  Grüngut 
Freitag  3  Dezember  10.00 Uhr  Papier 
Dienstag  7  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Donnerstag  9  Dezember  10.00 Uhr  Karton 
Dienstag  14  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  15  Dezember  10.00 Uhr  Grüngut 
Dienstag  21  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Dienstag  28  Dezember  10.00 Uhr  Kehricht 
Mittwoch  29  Dezember  10.00 Uhr  Grüngut 

Kennen Sie schon die Sammelkalender‐App des ZKRI? 

Die App für IOS und Android ist gratis auf den entsprechenden Stores bereit und kann ab sofort 
genutzt werden. Sie heisst «Sammelkalender» und ist verfügbar via beigefügtem QR‐Code oder 
direkt auf unserer Webseite www.zkri.ch 

Gemeinde Lauerz

Kontakte

Kontaktieren Sie bei Bedarf am besten zuerst das 
SRK-Büro in Schwyz. Dort wird Ihr Wunsch entge-
gengenommen und eine Fahrt für Sie organisiert. 
Ausserhalb der Bürozeit können Sie auch direkt bei 
einer der untenstehenden Fahreradresse anrufen.

— SRK-Büro Schwyz Tel. 041 811 75 74

— Baggenstos Ursi & Josef Tel. 041 811 63 48

— Föhn Erna Tel. 041 810 06 56

Babysitter gesucht?

Als Babysitter stehen in Lauerz die folgenden jungen
Frauen zur Verfügung:

— Bürgler Aline Tel. 041 810 08 64

— Kistler Eliane Tel. 041 810 28 85

— Sidler Dinah Tel. 041 810 00 59

— Lipp Annika Tel. 041 810 31 11

— Nideröst Elena Tel. 041 811 08 07

— Bürgi Lena Tel. 077 537 35 55

— Jill Rickenbach Tel. 041 420 43 04 

Alle Mädchen haben einen anerkannten Babysitter
Kurs beim Schweizerischen Roten Kreuz besucht.
Dabei lernten sie, was beim Babysitten wichtig ist,
und wie sie sich in schwierigen Situationen zu ver-
halten haben.

7

Infoblatt

Schweizerisches Rotes Kreuz (SRKZ)

Das Schweizerische Rote Kreuz bietet verschiedene 
Dienstleistungen für die Lauerzer Bevölkerung an.

Fahrdienst

Der Rotkreuz-Fahrdienst bringt behinderte oder be-
tagte Menschen zum Arzt, ins Spital, zur Therapie, 
zum Kuraufenthalt, zum Coiffeur oder zum Einkau-
fen und anschliessend wieder nach Hause.

Kostenübersicht

Innerhalb Lauerz 

     (Grundtarif) Fr. 10.00

     Ausserhalb

— Zonenpauschale Fr. 8.00

— je weitere km Fr. 0.70

— 1 Stunde Wartezeit kostenlos

— je weitere Stunde Fr. 5.00

— Parkgebühr nach Aufwand



Gemeinde LauerzInfoblatt

Gemeinderat und Verwaltung

Allgemeine Finanzlage und Projekt 
«Seemattpark»
Im Zusammenhang mit der Gestaltung des Seematt-
parks gab es bisher zwei Projekte und damit verbun-
den zwei Abstimmungen (17. Juni 2012 und 1. Mai 
2016) mit jeweils knappem Ausgang.

1. Vorgeschichte «Seemattpark»

— Abstimmung vom 17. Juni 2012mit 6 Stimmen
Unterschied

— Abstimmung vom 1. Mai 2016mit 12 Stimmen
Unterschied

Mit Beschluss 496/2020 vom 23. Juni 2020 verlangt
der Regierungsrat von der Gemeinde, den Verpflich-
tungskredit für das Projekt nochmals zu überarbei-
ten und den Stimmberechtigten die entsprechend
korrigierte Fassung vorzulegen. Begründet ist dieser
Entscheid damit, dass das Projekt erheblich von je-
nem aus dem Jahr 2012 abweicht, für welches ein
Verpflichtungskredit von CHF 3‘670’00.00 gespro-
chen worden war. So wurde (gemäss der Gegen-
überstellung der Projekte im Schreiben des Gemein-
derates Lauerz vom 8. Juni 2020) auf zwei Fahrzeug-
unterstände sowie zusätzlich auf den Einbau eines
Lifts verzichtet. Der Stellplatz für das Feuerwehr-
boot wurde ursprünglich direkt am Wasser in einem
kleinen Bootshaus geplant, im aktuellen Projekt ist
dieses Bootshaus nicht mehr vorgesehen und dafür
auf Kosten eines Fahrzeugunterstandes ein Raum
für das Feuerwehrboot im Querbau eingeplant. Im
Obergeschoss wurde sodann der ursprünglich ge-
plante Gewerberaum von 135 m2 gänzlich wegge-
lassen und statt einer 4.5- neu eine 5.5-Zimmer-
Wohnung und zusätzlich ein Technikraum einge-
plant. Schliesslich sind statt 8 noch 6 Wohnwagen-
parkplätze und statt 14 noch 9 Trockenbootsplätze
vorgesehen. Dies hat aus Sicht der Regierung eine

Kostenfolge, über dessen Auswirkungen die Lauer-
zer Bevölkerung nochmals informiert werden muss.
Dabei müssen auf die wesentlichen Abweichungen
mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung und Folgekosten hingewiesen werden.
Alle diese Änderungenmussten im Laufe des Verfah-
rens aufgrund von Kantonalen Vorgaben angepasst
werden.

Das Baugesuch für das redimensionierte Projekt ist
hängig vor dem Schwyzer Verwaltungsgericht, auf-
grund zahlreicher Einsprachen. Je nach Entscheid
muss mit dessen Weiterzug an das Bundesgericht
gerechnet werden. Der Gemeinderat erwartet den
Entscheid des Verwaltungsgerichts im kommenden
Monat.

2. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

Die Gemeinde hat den Verpflichtungskredit
gemäss Auftrag des Regierungsrats neu berechnet.
Er beträgt mit Überführung der Liegenschaft See-
mattpark vom Finanzvermögen in das Verwaltungs-
vermögen (CHF 530‘000) nahezu 4 Mio. Franken
(CHF 3‘970‘000). Die Überführung der Liegenschaft
in das Verwaltungsvermögen ist die Folge der Ein-
führung des „Harmonisierten Rechnungsmodells 2
(HRM2“), welches der Regierungsrat per 1. Januar
2021 in Kraft gesetzt hat.

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll
den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit ein kla-
res und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wer-
den. Die Bezirke und Gemeinden werden im 2020
den Finanzplan (Voranschlag 2021 und die drei Fol-
gejahre) nach HRM2 erstellen und per 1. Januar
2021 die Rechnungsführung und -legung vollstän-
dig umstellen. So steht es im HRM2-Faktenblatt des
Finanzdepartements.

Nebst diesen aufwändigen Umstellungsarbeiten im
Bereich Finanzen sind in der Gemeinde in den kom-
menden Jahren vordringlich wichtige Bauprojekte zu
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Datum Tag Zeit  Leit .  Anlass Programm/Bemerkungen Ort 

07. Jan.  Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

14. Jan. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

21. Jan. Do 20:00 NF Probe   Vereinsraum 

28. Jan. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

04. Feb. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

05. Febr.  Fr 19:30 NF Agatha   Pfarrkirche Lauerz 

18. Febr. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

25. Febr. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

11. März Do 20:00 SK Reserveprobe  Vereinsraum 

18. März Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

19. März Fr 10:30 NF Josefstag  Pfarrkirche Lauerz 

25. März Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

01. April Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

03. Apri l  Sa 20:30 NF Osternacht  Pfarrkirche Lauerz 

04. Apri l  So 10:30 NF Ostern  Pfarrkirche Lauerz 

08. April Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

15. April Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

22. April Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

29. April Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

20. Mai Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

23. Mai So 10:30 NF Pfingsten  Pfarrkirche Lauerz 

27. Mai Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

30. Mai So 10:00 MC SlowUp  Gemeindeparkplatz 

03. Juni Do 09:30 NF Fronleichnam  Pfarrkirche Lauerz 

10. Juni Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

17. Juni Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

24. Juni Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

27. Juni So 10.30 NF Gottesdienst mit 
Niklas Gerlach 

 Pfarrkirche Lauerz 

01. Jul i  Do 19:00 MC Halbjahresabsch
luss 

 Fischerweg 7 

Wir singen je nach Situation: 
 Lieder      Lauerzer Messe, Daniel Zehnder 

 Deutsche Messe, Franz Schubert   Missa Wettingensis, P. A. Zwyssig 

Jahresprogramm 2021 
Kirchenchor Lauerz 

Gemeinde Lauerz

Kontakte

Kontaktieren Sie bei Bedarf am besten zuerst das 
SRK-Büro in Schwyz. Dort wird Ihr Wunsch entge-
gengenommen und eine Fahrt für Sie organisiert. 
Ausserhalb der Bürozeit können Sie auch direkt bei 
einer der untenstehenden Fahreradresse anrufen.

— SRK-Büro Schwyz Tel. 041 811 75 74

— Baggenstos Ursi & Josef Tel. 041 811 63 48

— Föhn Erna Tel. 041 810 06 56

Babysitter gesucht?

Als Babysitter stehen in Lauerz die folgenden jungen
Frauen zur Verfügung:

— Bürgler Aline Tel. 041 810 08 64

— Kistler Eliane Tel. 041 810 28 85

— Sidler Dinah Tel. 041 810 00 59

— Lipp Annika Tel. 041 810 31 11

— Nideröst Elena Tel. 041 811 08 07

— Bürgi Lena Tel. 077 537 35 55

— Jill Rickenbach Tel. 041 420 43 04 

Alle Mädchen haben einen anerkannten Babysitter
Kurs beim Schweizerischen Roten Kreuz besucht.
Dabei lernten sie, was beim Babysitten wichtig ist,
und wie sie sich in schwierigen Situationen zu ver-
halten haben.
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Infoblatt

Schweizerisches Rotes Kreuz (SRKZ)

Das Schweizerische Rote Kreuz bietet verschiedene 
Dienstleistungen für die Lauerzer Bevölkerung an.

Fahrdienst

Der Rotkreuz-Fahrdienst bringt behinderte oder be-
tagte Menschen zum Arzt, ins Spital, zur Therapie, 
zum Kuraufenthalt, zum Coiffeur oder zum Einkau-
fen und anschliessend wieder nach Hause.

Kostenübersicht

Innerhalb Lauerz 

     (Grundtarif) Fr. 10.00

     Ausserhalb

— Zonenpauschale Fr. 8.00

— je weitere km Fr. 0.70

— 1 Stunde Wartezeit kostenlos

— je weitere Stunde Fr. 5.00

— Parkgebühr nach Aufwand
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Gemeinderat und Verwaltung

Allgemeine Finanzlage und Projekt 
«Seemattpark»
Im Zusammenhang mit der Gestaltung des Seematt-
parks gab es bisher zwei Projekte und damit verbun-
den zwei Abstimmungen (17. Juni 2012 und 1. Mai 
2016) mit jeweils knappem Ausgang.

1. Vorgeschichte «Seemattpark»

— Abstimmung vom 17. Juni 2012mit 6 Stimmen
Unterschied

— Abstimmung vom 1. Mai 2016mit 12 Stimmen
Unterschied

Mit Beschluss 496/2020 vom 23. Juni 2020 verlangt
der Regierungsrat von der Gemeinde, den Verpflich-
tungskredit für das Projekt nochmals zu überarbei-
ten und den Stimmberechtigten die entsprechend
korrigierte Fassung vorzulegen. Begründet ist dieser
Entscheid damit, dass das Projekt erheblich von je-
nem aus dem Jahr 2012 abweicht, für welches ein
Verpflichtungskredit von CHF 3‘670’00.00 gespro-
chen worden war. So wurde (gemäss der Gegen-
überstellung der Projekte im Schreiben des Gemein-
derates Lauerz vom 8. Juni 2020) auf zwei Fahrzeug-
unterstände sowie zusätzlich auf den Einbau eines
Lifts verzichtet. Der Stellplatz für das Feuerwehr-
boot wurde ursprünglich direkt am Wasser in einem
kleinen Bootshaus geplant, im aktuellen Projekt ist
dieses Bootshaus nicht mehr vorgesehen und dafür
auf Kosten eines Fahrzeugunterstandes ein Raum
für das Feuerwehrboot im Querbau eingeplant. Im
Obergeschoss wurde sodann der ursprünglich ge-
plante Gewerberaum von 135 m2 gänzlich wegge-
lassen und statt einer 4.5- neu eine 5.5-Zimmer-
Wohnung und zusätzlich ein Technikraum einge-
plant. Schliesslich sind statt 8 noch 6 Wohnwagen-
parkplätze und statt 14 noch 9 Trockenbootsplätze
vorgesehen. Dies hat aus Sicht der Regierung eine

Kostenfolge, über dessen Auswirkungen die Lauer-
zer Bevölkerung nochmals informiert werden muss.
Dabei müssen auf die wesentlichen Abweichungen
mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung und Folgekosten hingewiesen werden.
Alle diese Änderungenmussten im Laufe des Verfah-
rens aufgrund von Kantonalen Vorgaben angepasst
werden.

Das Baugesuch für das redimensionierte Projekt ist
hängig vor dem Schwyzer Verwaltungsgericht, auf-
grund zahlreicher Einsprachen. Je nach Entscheid
muss mit dessen Weiterzug an das Bundesgericht
gerechnet werden. Der Gemeinderat erwartet den
Entscheid des Verwaltungsgerichts im kommenden
Monat.

2. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

Die Gemeinde hat den Verpflichtungskredit
gemäss Auftrag des Regierungsrats neu berechnet.
Er beträgt mit Überführung der Liegenschaft See-
mattpark vom Finanzvermögen in das Verwaltungs-
vermögen (CHF 530‘000) nahezu 4 Mio. Franken
(CHF 3‘970‘000). Die Überführung der Liegenschaft
in das Verwaltungsvermögen ist die Folge der Ein-
führung des „Harmonisierten Rechnungsmodells 2
(HRM2“), welches der Regierungsrat per 1. Januar
2021 in Kraft gesetzt hat.

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll
den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit ein kla-
res und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wer-
den. Die Bezirke und Gemeinden werden im 2020
den Finanzplan (Voranschlag 2021 und die drei Fol-
gejahre) nach HRM2 erstellen und per 1. Januar
2021 die Rechnungsführung und -legung vollstän-
dig umstellen. So steht es im HRM2-Faktenblatt des
Finanzdepartements.

Nebst diesen aufwändigen Umstellungsarbeiten im
Bereich Finanzen sind in der Gemeinde in den kom-
menden Jahren vordringlich wichtige Bauprojekte zu
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23. Sept. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

26. 
Sept.   

So 08:00 UI Kirchenchorreise   

30. Sept. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum  

21. Okt. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum  

28. Okt. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum  

01. Nov.  Mo 10.30 NF Al lerhei l igen Turmbläser-Messe, F. 
Limbacher 

Pfarrkirche Lauerz 

04. Nov. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum 

11. Nov.  Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum  

18. Nov. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum  

21. Nov. So 10:30 NF Cäci l ia/Christkönig Turmbläser-Messe, F. 
Limbacher 

Pfarrkirche Lauerz 

25. Nov. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum  

28. Nov. So 14:00  Deleg. -  
Versammlung 

 Arth 

02. Dez. Do 20:00 NF Probe… … und der Samichlaus kommt Vereinsraum  

08. Dez. Mi 10:30 NF Mariä Empfängnis Marien- und Adventslieder Pfarrkirche Lauerz 

09. Dez. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum  

16. Dez. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum  

23. Dez. Do 20:00 NF Probe  Vereinsraum  

24. Dez. Fr 23:00 NF Christmette Missa Pastoritia, Karl  Kempter Pfarrkirche Lauerz 

25. Dez. Sa 10:30 NF Weihnachten Missa Pastoritia, Karl  Kempter Pfarrkirche Lauerz 

 

Generalversammlung Die GV findet statt, sobald es die Situation erlaubt. Die Einladung folgt zum 
entsprechenden Zeitpunkt. 

Jubi läum Franz Aschwanden Die Ehrung für 50 Jahre Chorsingen wird in einem Gottesdienst gefeiert, 
bei welchem wir wieder singen dürfen. 

Projektchor für Eidg. Bettag 
Die Proben am 26.08., 02.09., 09.09. und 16.09. werden für das 
Chorprojekt mit Auftritt am Eidg. Bettag eingesetzt. Weitere Informationen 
folgen an der GV. 

 

	   	  

Infoblatt Gemeinde Lauerz

Veranstaltungen

Datum Organisator Anlass Zeit Lokalität

09.12.2020 Freizeit Erlebnis 
Lauerz - Cinéma

14:00 bis
16:30 Uhr

09.12.2020 Gemeindeversammlung 20:00 bis
22:00 Uhr

13.01.2021 Grüngutabfuhr 08:00 bis
18:00 Uhr

05.02.2021

Freizeit Erlebnis 
Lauerz

Gemeinderat Lauerz

ZKRI

ZKRI Papierabfuhr 07:00 bis
17:00 Uhr

Office, Mehrzweck-
halle Lauerz

Mehrzweckhalle 
Husmatt Lauerz

Gemeindegebiet 
Lauerz

Gemeindegebiet 
Lauerz
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Gemeinderat und Verwaltung

Allgemeine Finanzlage und Projekt 
«Seemattpark»
Im Zusammenhang mit der Gestaltung des Seematt-
parks gab es bisher zwei Projekte und damit verbun-
den zwei Abstimmungen (17. Juni 2012 und 1. Mai 
2016) mit jeweils knappem Ausgang.

1. Vorgeschichte «Seemattpark»

— Abstimmung vom 17. Juni 2012mit 6 Stimmen
Unterschied

— Abstimmung vom 1. Mai 2016mit 12 Stimmen
Unterschied

Mit Beschluss 496/2020 vom 23. Juni 2020 verlangt
der Regierungsrat von der Gemeinde, den Verpflich-
tungskredit für das Projekt nochmals zu überarbei-
ten und den Stimmberechtigten die entsprechend
korrigierte Fassung vorzulegen. Begründet ist dieser
Entscheid damit, dass das Projekt erheblich von je-
nem aus dem Jahr 2012 abweicht, für welches ein
Verpflichtungskredit von CHF 3‘670’00.00 gespro-
chen worden war. So wurde (gemäss der Gegen-
überstellung der Projekte im Schreiben des Gemein-
derates Lauerz vom 8. Juni 2020) auf zwei Fahrzeug-
unterstände sowie zusätzlich auf den Einbau eines
Lifts verzichtet. Der Stellplatz für das Feuerwehr-
boot wurde ursprünglich direkt am Wasser in einem
kleinen Bootshaus geplant, im aktuellen Projekt ist
dieses Bootshaus nicht mehr vorgesehen und dafür
auf Kosten eines Fahrzeugunterstandes ein Raum
für das Feuerwehrboot im Querbau eingeplant. Im
Obergeschoss wurde sodann der ursprünglich ge-
plante Gewerberaum von 135 m2 gänzlich wegge-
lassen und statt einer 4.5- neu eine 5.5-Zimmer-
Wohnung und zusätzlich ein Technikraum einge-
plant. Schliesslich sind statt 8 noch 6 Wohnwagen-
parkplätze und statt 14 noch 9 Trockenbootsplätze
vorgesehen. Dies hat aus Sicht der Regierung eine

Kostenfolge, über dessen Auswirkungen die Lauer-
zer Bevölkerung nochmals informiert werden muss.
Dabei müssen auf die wesentlichen Abweichungen
mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung und Folgekosten hingewiesen werden.
Alle diese Änderungenmussten im Laufe des Verfah-
rens aufgrund von Kantonalen Vorgaben angepasst
werden.

Das Baugesuch für das redimensionierte Projekt ist
hängig vor dem Schwyzer Verwaltungsgericht, auf-
grund zahlreicher Einsprachen. Je nach Entscheid
muss mit dessen Weiterzug an das Bundesgericht
gerechnet werden. Der Gemeinderat erwartet den
Entscheid des Verwaltungsgerichts im kommenden
Monat.

2. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

Die Gemeinde hat den Verpflichtungskredit
gemäss Auftrag des Regierungsrats neu berechnet.
Er beträgt mit Überführung der Liegenschaft See-
mattpark vom Finanzvermögen in das Verwaltungs-
vermögen (CHF 530‘000) nahezu 4 Mio. Franken
(CHF 3‘970‘000). Die Überführung der Liegenschaft
in das Verwaltungsvermögen ist die Folge der Ein-
führung des „Harmonisierten Rechnungsmodells 2
(HRM2“), welches der Regierungsrat per 1. Januar
2021 in Kraft gesetzt hat.

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll
den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit ein kla-
res und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wer-
den. Die Bezirke und Gemeinden werden im 2020
den Finanzplan (Voranschlag 2021 und die drei Fol-
gejahre) nach HRM2 erstellen und per 1. Januar
2021 die Rechnungsführung und -legung vollstän-
dig umstellen. So steht es im HRM2-Faktenblatt des
Finanzdepartements.

Nebst diesen aufwändigen Umstellungsarbeiten im
Bereich Finanzen sind in der Gemeinde in den kom-
menden Jahren vordringlich wichtige Bauprojekte zu
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Gemeinderat und Verwaltung

Allgemeine Finanzlage und Projekt 
«Seemattpark»
Im Zusammenhang mit der Gestaltung des Seematt-
parks gab es bisher zwei Projekte und damit verbun-
den zwei Abstimmungen (17. Juni 2012 und 1. Mai 
2016) mit jeweils knappem Ausgang.
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— Abstimmung vom 17. Juni 2012mit 6 Stimmen
Unterschied

— Abstimmung vom 1. Mai 2016mit 12 Stimmen
Unterschied
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der Regierungsrat von der Gemeinde, den Verpflich-
tungskredit für das Projekt nochmals zu überarbei-
ten und den Stimmberechtigten die entsprechend
korrigierte Fassung vorzulegen. Begründet ist dieser
Entscheid damit, dass das Projekt erheblich von je-
nem aus dem Jahr 2012 abweicht, für welches ein
Verpflichtungskredit von CHF 3‘670’00.00 gespro-
chen worden war. So wurde (gemäss der Gegen-
überstellung der Projekte im Schreiben des Gemein-
derates Lauerz vom 8. Juni 2020) auf zwei Fahrzeug-
unterstände sowie zusätzlich auf den Einbau eines
Lifts verzichtet. Der Stellplatz für das Feuerwehr-
boot wurde ursprünglich direkt am Wasser in einem
kleinen Bootshaus geplant, im aktuellen Projekt ist
dieses Bootshaus nicht mehr vorgesehen und dafür
auf Kosten eines Fahrzeugunterstandes ein Raum
für das Feuerwehrboot im Querbau eingeplant. Im
Obergeschoss wurde sodann der ursprünglich ge-
plante Gewerberaum von 135 m2 gänzlich wegge-
lassen und statt einer 4.5- neu eine 5.5-Zimmer-
Wohnung und zusätzlich ein Technikraum einge-
plant. Schliesslich sind statt 8 noch 6 Wohnwagen-
parkplätze und statt 14 noch 9 Trockenbootsplätze
vorgesehen. Dies hat aus Sicht der Regierung eine

Kostenfolge, über dessen Auswirkungen die Lauer-
zer Bevölkerung nochmals informiert werden muss.
Dabei müssen auf die wesentlichen Abweichungen
mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung und Folgekosten hingewiesen werden.
Alle diese Änderungenmussten im Laufe des Verfah-
rens aufgrund von Kantonalen Vorgaben angepasst
werden.

Das Baugesuch für das redimensionierte Projekt ist
hängig vor dem Schwyzer Verwaltungsgericht, auf-
grund zahlreicher Einsprachen. Je nach Entscheid
muss mit dessen Weiterzug an das Bundesgericht
gerechnet werden. Der Gemeinderat erwartet den
Entscheid des Verwaltungsgerichts im kommenden
Monat.

2. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

Die Gemeinde hat den Verpflichtungskredit
gemäss Auftrag des Regierungsrats neu berechnet.
Er beträgt mit Überführung der Liegenschaft See-
mattpark vom Finanzvermögen in das Verwaltungs-
vermögen (CHF 530‘000) nahezu 4 Mio. Franken
(CHF 3‘970‘000). Die Überführung der Liegenschaft
in das Verwaltungsvermögen ist die Folge der Ein-
führung des „Harmonisierten Rechnungsmodells 2
(HRM2“), welches der Regierungsrat per 1. Januar
2021 in Kraft gesetzt hat.

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll
den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit ein kla-
res und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wer-
den. Die Bezirke und Gemeinden werden im 2020
den Finanzplan (Voranschlag 2021 und die drei Fol-
gejahre) nach HRM2 erstellen und per 1. Januar
2021 die Rechnungsführung und -legung vollstän-
dig umstellen. So steht es im HRM2-Faktenblatt des
Finanzdepartements.

Nebst diesen aufwändigen Umstellungsarbeiten im
Bereich Finanzen sind in der Gemeinde in den kom-
menden Jahren vordringlich wichtige Bauprojekte zu
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Infos aus dem Kirchenrat

Ministrantenaufnahme

Am	19.	Dezember	konnten	7	neue	Minis	 in	unsere	
Ministrantenschar	aufgenommen	werden.	Am	spezi-
ell	 gestalteten	 Gottesdienst	 durften	 coronabedingt	
leider	nur	Angehörige	der	Neu	ministranten	teilneh-
men.	 Pfarreiadministrator	 John	 Joy	 fand	 treffende	
Worte	zu	diesem	Anlass	und	hiess	die	fünf	Mädchen	
und	2	Knaben	 zu	 ihrem	kirchlichen	Dienst	herzlich	
willkommen.	 	Wir	danken	den	neuen	Minis	 für	 ihre	
Bereitschaft	zu	diesem	ehrenvollen	Dienst	und	auch	
den	 Eltern	 für	 ihre	 Zustimmung	 und	 Unterstüt-
zung.	 	Nachdem	 unsere	 Sakristane	 Renata	 Zurfluh		
und	Erna	Rütimann	die	Neuminis	bereits	in	ihre	Auf-
gaben	eingeführt	haben,	werden	diese	nun	stetig	zu	
ihren Einsätzen kommen.

Beim Gottesdienst

Unsere neuen Minis:    
hinten v.l.: Nicole Lindauer, Sven Lüönd, Selina Zurfluh  
vorne v.l.: Laura Dettling, Frederik Bürgi, Lara Marty,  
Lorena Zgraggen

Reinigung und Revision unserer
Kirchenorgel

Gibt	es	bei	 Ihnen	 im	Haushalt	noch	etwas,	das	Sie	
1984	angeschafft	haben?	Möbelstücke,	Maschinen.	
Instrumente?	 In	 der	 heutigen	Wegwerfgesellschaft	
mutet	dies	eher	selten	an.
Nach	der	umfassenden	Innen-	und	Aussenrenovati-
on	 der	 Pfarrkirche	 in	 den	 Jahren	 1982	 und	 1983	
konnte	im	Jahr	1984	eine	neue	Orgel	eingebaut	wer-
den.	 Seither	 leistet	 diese	 sehr	 zuverlässig	 ihren	
Dienst.	Damit	 sie	 dies	 auch	 die	 nächsten	 40	Jahre	
weiterhin	macht,	 sind	wir	dem	 Instrument	ein	paar	
Wellnesswochen	 schuldig.	 An	 der	 Kirchgemeinde-
versammlung	 vom	 9.	 Dezember	 2020	 wurde	 die	
	Finanzierung	für	dieses	Vorhaben	genehmigt.	 		Mit-
arbeitende	der	Firma	Mathis	Orgelbau	AG	 in	Luch-
singen	 werden	 vom	 11.	 bis	 26.	 Januar	 2021	 das	
	Instrument	 gründlich	 reinigen,	 alle	 mechanischen	
Teile	 überprüfen	 und	 nötigenfalls	 ersetzen	 sowie	
sämtliche	Pfeifen	 und	deren	Einzelteile	 überprüfen	
und	wieder	 in	 den	Neuzustand	versetzen.	Der	Ab-
schluss	der	Arbeiten	wird	eine	Nachintonation	und	
Generalstimmung	der	Orgel	beinhalten.	
Ab	März	2021	wird	das	Instrument	wieder	in	vollem	
Glanz	erstrahlen	und	unser	Organist	Stefan	Kälin	wird	
unsere	 Gottesdienstbesucherinnen	 und	 –besucher		
von	Neuem	und	wohl	mit	besonderem	Eifer	mit	dem	
wunderschönen	Klang	der	Orgel	erfreuen	können.	

Mehr	 Informationen	 dazu	 finden	 Sie	 auf	 unserer	
Webseite	www.kirchelauerz.ch

Infoblatt Gemeinde Lauerz

Veranstaltungen Schule

Datum Organisator Anlass Zeit Lokalität

16.12.2020 Religionslehrpersonen Roratefeier 06:30 bis
07:15 Uhr

in der Kirche

23.01.2021 Schule Infomorgen für Eltern 
von zukünftigen 
Kindergärtnern

09:00 bis
10:30 Uhr

Schule

15.03.2021 Religionslehrpersonen Fastenfeier MS 1+2 08:00 bis
09:00 Uhr

17.03.2021 Instrumentenvorstellung 08:45 bis
10:00 Uhr

20.05.2021 Sporttag 2020 08:00 bis
15:45 Uhr

10.06.2021 Veloprüfung in Stei-
nen (nur 4. Klasse)

08:00 bis
11:20 Uhr

17.06.2021

Musikschule

Schule Lauerz

Schule /
Verkehrspolizei Prä-
vention

Schule Schnuppernachmittag
Kindergarten

13:15 bis
14:45 Uhr

09.07.2021 Religionslehrpersonen Ökumenische Ab-
schlussfeier MS 1+2

08:00 bis
08:40 Uhr

09.07.2021 Schule Schulschlussfeier 10:00 bis
11:20 Uhr

in der Kirche

kleiner Saal (oberhalb 
Mehrzweckhalle)

ganze Schulanlage

Steinen

im Kindergarten

in der Kirche

in der Turnhalle
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Veranstaltungen

Datum Organisator Anlass Zeit Lokalität

09.12.2020 Freizeit Erlebnis 
Lauerz - Cinéma

14:00 bis
16:30 Uhr

09.12.2020 Gemeindeversammlung 20:00 bis
22:00 Uhr

13.01.2021 Grüngutabfuhr 08:00 bis
18:00 Uhr

05.02.2021

Freizeit Erlebnis 
Lauerz

Gemeinderat Lauerz

ZKRI

ZKRI Papierabfuhr 07:00 bis
17:00 Uhr

Office, Mehrzweck-
halle Lauerz

Mehrzweckhalle 
Husmatt Lauerz

Gemeindegebiet 
Lauerz

Gemeindegebiet 
Lauerz
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Gemeinderat und Verwaltung

Allgemeine Finanzlage und Projekt 
«Seemattpark»
Im Zusammenhang mit der Gestaltung des Seematt-
parks gab es bisher zwei Projekte und damit verbun-
den zwei Abstimmungen (17. Juni 2012 und 1. Mai 
2016) mit jeweils knappem Ausgang.

1. Vorgeschichte «Seemattpark»

— Abstimmung vom 17. Juni 2012mit 6 Stimmen
Unterschied

— Abstimmung vom 1. Mai 2016mit 12 Stimmen
Unterschied

Mit Beschluss 496/2020 vom 23. Juni 2020 verlangt
der Regierungsrat von der Gemeinde, den Verpflich-
tungskredit für das Projekt nochmals zu überarbei-
ten und den Stimmberechtigten die entsprechend
korrigierte Fassung vorzulegen. Begründet ist dieser
Entscheid damit, dass das Projekt erheblich von je-
nem aus dem Jahr 2012 abweicht, für welches ein
Verpflichtungskredit von CHF 3‘670’00.00 gespro-
chen worden war. So wurde (gemäss der Gegen-
überstellung der Projekte im Schreiben des Gemein-
derates Lauerz vom 8. Juni 2020) auf zwei Fahrzeug-
unterstände sowie zusätzlich auf den Einbau eines
Lifts verzichtet. Der Stellplatz für das Feuerwehr-
boot wurde ursprünglich direkt am Wasser in einem
kleinen Bootshaus geplant, im aktuellen Projekt ist
dieses Bootshaus nicht mehr vorgesehen und dafür
auf Kosten eines Fahrzeugunterstandes ein Raum
für das Feuerwehrboot im Querbau eingeplant. Im
Obergeschoss wurde sodann der ursprünglich ge-
plante Gewerberaum von 135 m2 gänzlich wegge-
lassen und statt einer 4.5- neu eine 5.5-Zimmer-
Wohnung und zusätzlich ein Technikraum einge-
plant. Schliesslich sind statt 8 noch 6 Wohnwagen-
parkplätze und statt 14 noch 9 Trockenbootsplätze
vorgesehen. Dies hat aus Sicht der Regierung eine

Kostenfolge, über dessen Auswirkungen die Lauer-
zer Bevölkerung nochmals informiert werden muss.
Dabei müssen auf die wesentlichen Abweichungen
mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung und Folgekosten hingewiesen werden.
Alle diese Änderungenmussten im Laufe des Verfah-
rens aufgrund von Kantonalen Vorgaben angepasst
werden.

Das Baugesuch für das redimensionierte Projekt ist
hängig vor dem Schwyzer Verwaltungsgericht, auf-
grund zahlreicher Einsprachen. Je nach Entscheid
muss mit dessen Weiterzug an das Bundesgericht
gerechnet werden. Der Gemeinderat erwartet den
Entscheid des Verwaltungsgerichts im kommenden
Monat.

2. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

Die Gemeinde hat den Verpflichtungskredit
gemäss Auftrag des Regierungsrats neu berechnet.
Er beträgt mit Überführung der Liegenschaft See-
mattpark vom Finanzvermögen in das Verwaltungs-
vermögen (CHF 530‘000) nahezu 4 Mio. Franken
(CHF 3‘970‘000). Die Überführung der Liegenschaft
in das Verwaltungsvermögen ist die Folge der Ein-
führung des „Harmonisierten Rechnungsmodells 2
(HRM2“), welches der Regierungsrat per 1. Januar
2021 in Kraft gesetzt hat.

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll
den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit ein kla-
res und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wer-
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Nebst diesen aufwändigen Umstellungsarbeiten im
Bereich Finanzen sind in der Gemeinde in den kom-
menden Jahren vordringlich wichtige Bauprojekte zu
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Umwelt und Raumplanung

Neue Laichgewässer für Erdkröten  
in Lauerz

Vier neue Tümpel für Erdkröten und Gelbbauchun-
ken wurden im November 2020 gebaut.
Die	Trägerschaft	des	Vernetzungsprojekts	Lauerz	hat	
im	November	2020	erfolgreich	im	Gebiet	Sägel	vier	
neue	Tümpel	für	Erdkröten	und	Gelbbauchunken	ge-
baut.	 Beide	 Amphibienarten	 stehen	 auf	 der	 Roten	
Liste	 der	 gefährdeten	 Amphibien	 als	 «verletzlich»	
bzw.	«gefährdet».	Im	Gebiet	Sägel	finden	beide	Arten	
geeignete	Lebensräume	und	Laichgewässer	vor.	Aber	
die	 Laichgewässer	 sind	 teilweise	 noch	 nicht	 genü-
gend	gut	vernetzt.	Zur	besseren	Vernetzung	und	För-
derung	dieser	 zwei	Amphibienarten	wurden	gezielt	
weitere	Laichgewässer	erstellt.

Die	Suche	der	geeigneten	Standorte	erfolgte	in	en-
ger	Zusammenarbeit	mit	 den	betroffenen	Grundei-
gentümern	und	Landwirten.
Finanziell	unterstützt	wird	dieses	Artenförderprojekt	
durch	den	Kanton	Schwyz,	die	Gemeinde	Lauerz	und	
die	Stiftung	Accentus.

Zudem	werden	von	der	5.	Klasse	des	Lehrers	Simon	
Kluser	 15	 Nistkästen	 für	 den	 Gartenrotschwanz	 
für	das	Vernetzungsprojekt	 Lauerz	gebastelt.	Diese	 
Nistkästen	 werden	 im	 Frühling	 2021	 in	 verschie-

denen	 Hochstamm-Obstgärten	 in	 der	 Gemeinde	
Lauerz	aufgehängt.

Denn	auch	der	Gartenrotschwanz	ist	wegen	fehlen-
der	natürlicher	Baumhöhlen	selten	geworden.
Dank	Nistkästen	kann	das	Nistplatzangebot	erhöht	
werden.

Die gefährdete Erdkröte soll künftig in den vier erstellten 
Tümpeln im Gebiet Sägel laichen.  (Foto: suisseplan)

Kontakt für Medienschaffende
Ruedi	Schelbert
Präsident	des	Vernetzungsprojekts	Lauerz	Langberg
Bergstrasse	11,	6424	Lauerz	
041	558	98	92	/	079	621	64	27	
ruedi.schelbert@hotmail.com

Im Gebiet Sägel wurden im Rahmen des Vernetzungs-
projekts Lauerz vier neue Amphibientümpel gebaut.   
  (Foto: suissplan)
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Ein herzliches Dankeschön an allen Helferinnen und
Helfer, besonders auch den beiden Feuerwehrmän-
nern, die für die nötige Sicherheit unterwegs besorgt
waren.

Halloween-Suppe – 31. Oktober 2019

Für manche die schönste Jahreszeit – Halloween!
Denn jetzt zieren ausgehöhlte Kürbisse den Weges-
rand, Kinder verkleiden sich als Vampire, Hexen und
Gespenster.

Halloween

Am 31. Oktober wurde es auch in Lauerz so richtig
gruselig. Zahlreiche kleine und grosse Halloween-
Gruselgestalten machten sich auf den Weg und
geisterten durch Lauerz. Auf der Suche nach Süs-
sem oder Saurem wurde an vielen Haustüren mit
witzigen Halloweensprüchen ‚gebettelt‘ und Süssig-
keiten wurden reichlich verteilt.

Wie schon bereits seit einigen Jahren wurde die Be-
völkerung auch dieses Jahr wieder eingeladen, die
selbstgemachte Halloween-Kürbis-Suppe und Leb-
kuchen auf dem Gemeindeparkplatz zu geniessen.
Passend zur kalten Jahreszeit wurden Glühwein und
Tee zum Aufwärmen ausgeschenkt.

Wir möchten uns hiermit bei allen Besucherinnen
und Besuchern für den grosszügigen Zustupf in die
Topfkollekte bedanken. Diesen Zustupf werden wir

gerne zugunsten unserer Kinder in die nächsten An-
lässe der Freizeit Erlebnis Lauerz investieren.

Freizeit Erlebnis Lauerz

Der beste Schweizer Brenner des Jahres
2019/2020

Freude herrscht! Bereits zum siebten Mal macht
die Z’GRAGGEN Distillerie das Rennen und wird
«Schweizer Brenner des Jahres». Von 108 Brenne-
rei Betrieben aus der ganzen Schweiz welche an
der Prämierung teilnahmen, konnten wir das beste
Resultat erreichen.

Brenner des Jahres

An der nationalen Spirituosenprämierung «DistiSuis-
se», welche nur alle zwei Jahre stattfindet, sind neun
Z’GRAGGEN Destillate mit Gold prämiert worden:

— Gravensteiner

— «Herdöpfeler» Kartoffelbrand

— Honig-Quitten

— Marc

— Quitten

— Rigi Alpenbitter

— Sortenreiner Lauerzerkirsch

— Wildkirsch
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Gemeinderat und Verwaltung

Allgemeine Finanzlage und Projekt 
«Seemattpark»
Im Zusammenhang mit der Gestaltung des Seematt-
parks gab es bisher zwei Projekte und damit verbun-
den zwei Abstimmungen (17. Juni 2012 und 1. Mai 
2016) mit jeweils knappem Ausgang.

1. Vorgeschichte «Seemattpark»

— Abstimmung vom 17. Juni 2012mit 6 Stimmen
Unterschied

— Abstimmung vom 1. Mai 2016mit 12 Stimmen
Unterschied

Mit Beschluss 496/2020 vom 23. Juni 2020 verlangt
der Regierungsrat von der Gemeinde, den Verpflich-
tungskredit für das Projekt nochmals zu überarbei-
ten und den Stimmberechtigten die entsprechend
korrigierte Fassung vorzulegen. Begründet ist dieser
Entscheid damit, dass das Projekt erheblich von je-
nem aus dem Jahr 2012 abweicht, für welches ein
Verpflichtungskredit von CHF 3‘670’00.00 gespro-
chen worden war. So wurde (gemäss der Gegen-
überstellung der Projekte im Schreiben des Gemein-
derates Lauerz vom 8. Juni 2020) auf zwei Fahrzeug-
unterstände sowie zusätzlich auf den Einbau eines
Lifts verzichtet. Der Stellplatz für das Feuerwehr-
boot wurde ursprünglich direkt am Wasser in einem
kleinen Bootshaus geplant, im aktuellen Projekt ist
dieses Bootshaus nicht mehr vorgesehen und dafür
auf Kosten eines Fahrzeugunterstandes ein Raum
für das Feuerwehrboot im Querbau eingeplant. Im
Obergeschoss wurde sodann der ursprünglich ge-
plante Gewerberaum von 135 m2 gänzlich wegge-
lassen und statt einer 4.5- neu eine 5.5-Zimmer-
Wohnung und zusätzlich ein Technikraum einge-
plant. Schliesslich sind statt 8 noch 6 Wohnwagen-
parkplätze und statt 14 noch 9 Trockenbootsplätze
vorgesehen. Dies hat aus Sicht der Regierung eine

Kostenfolge, über dessen Auswirkungen die Lauer-
zer Bevölkerung nochmals informiert werden muss.
Dabei müssen auf die wesentlichen Abweichungen
mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung und Folgekosten hingewiesen werden.
Alle diese Änderungenmussten im Laufe des Verfah-
rens aufgrund von Kantonalen Vorgaben angepasst
werden.

Das Baugesuch für das redimensionierte Projekt ist
hängig vor dem Schwyzer Verwaltungsgericht, auf-
grund zahlreicher Einsprachen. Je nach Entscheid
muss mit dessen Weiterzug an das Bundesgericht
gerechnet werden. Der Gemeinderat erwartet den
Entscheid des Verwaltungsgerichts im kommenden
Monat.

2. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

Die Gemeinde hat den Verpflichtungskredit
gemäss Auftrag des Regierungsrats neu berechnet.
Er beträgt mit Überführung der Liegenschaft See-
mattpark vom Finanzvermögen in das Verwaltungs-
vermögen (CHF 530‘000) nahezu 4 Mio. Franken
(CHF 3‘970‘000). Die Überführung der Liegenschaft
in das Verwaltungsvermögen ist die Folge der Ein-
führung des „Harmonisierten Rechnungsmodells 2
(HRM2“), welches der Regierungsrat per 1. Januar
2021 in Kraft gesetzt hat.

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll
den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit ein kla-
res und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wer-
den. Die Bezirke und Gemeinden werden im 2020
den Finanzplan (Voranschlag 2021 und die drei Fol-
gejahre) nach HRM2 erstellen und per 1. Januar
2021 die Rechnungsführung und -legung vollstän-
dig umstellen. So steht es im HRM2-Faktenblatt des
Finanzdepartements.

Nebst diesen aufwändigen Umstellungsarbeiten im
Bereich Finanzen sind in der Gemeinde in den kom-
menden Jahren vordringlich wichtige Bauprojekte zu

1
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Schule

Rezertifizierung der Musikschule  
Steinen–Lauerz

2017	 erlangte	 die	 Musikschule	 Steinen-Lauerz	
(MSSL)	das	Quarte	Open	Label,	ein	Qualitätszertifi-
kat	für	Musikschulen.	In	den	Jahren	2018	und	2019	
wurden,	 schneller	 als	 ursprünglich	 geplant,	 die	 bei	
der	initialen	Zertifizierung	noch	nicht	benötigten	Ka-
pitel	durch	die	bestehende	Arbeitsgruppe	unter	Lei-
tung	von	GR	Urs	Emmenegger	erstellt.	Somit	verfügt	
die	MSSL	über	ein	komplett	dokumentiertes	und	ge-
lebtes	Q-System.	
Damit	das	Quarte	Open	Label	Zertifikat	aufrechter-
halten	 wird,	 muss	 alle	 3	 Jahre	 ein	 Rezertifizie-
rungs-Audit	 durchgeführt	werden.	 Dieses	 fand	 am	
19.	November	2020	statt.	Die	Auditoren	waren	be-
züglich	des	systematischen	Aufbaus,	der	Anwendung	
sowie	der	permanenten	Weiterentwicklung	äussert	
zufrieden.	 Dank	 des	 bestandenen	 Audits	 kann	 die	
MSSL	 für	weitere	3	Jahre	dieses	Zertifikat	 auswei-
sen.

Auch	im	Zusammenhang	mit	dem	Wechsel	der	Mu-
sikschulleitung	per	Februar	2021	(separater	Bericht),	
erweist	 sich	dieses	Q-Handbuch	als	 äusserst	wert-
voll,	sind	doch	alle	Prozesse	darin	beschrieben.	Da-
mit	wird	der	von	der	Arbeitsgruppe	aufgeführte	Nut-
zen	für	die	Zukunft	ausgewiesen.	Es	zeigt	sich,	dass	
hier	 nachhaltig	 investiert	 wurde,	 zum	 Nutzen	 der	
Musikschülerinnen	 und	 -schüler,	 der	 Lehrpersonen	
sowie	der	Schulleitung.

Musikschule	Steinen-Lauerz	
Stefan	Betschart	und	Urs	Emmenegger

Silke Lisko zur neuen Musikschulleiterin der Musik-
schule Steinen-Lauerz gewählt 
Der	Gemeinderat	 Steinen	wählte	 an	 seiner	 Sitzung	
vom	21.	September	2020	Frau	Silke	Lisko	zur	neuen	
Musikschulleiterin	der	Musikschule	Steinen-Lauerz.	
Silke	Lisko	wird	ihre	Arbeit	in	einem	40	Prozent-Pen-
sum	auf	den	1.	Februar	2021	aufnehmen.	Sie	wird	
die	Nachfolge	von	Petra	Kohler	übernehmen,	welche	
im	nächsten	Jahr	 in	Pension	gehen	wird.	Frau	Lisko	

ist	50	Jahre	alt	und	deutsche	Staatsangehörige.	Sie	
durchlief	eine	akademische	Ausbildung	im	Musikbe-
reich	und	bildete	sich	regelmässig	weiter.	Sie	verfügt	
über	 eine	 breite	 Berufserfahrung.	 Derzeit	 ist	 Frau	
Lisko	an	den	Musikschulen	Horw	und	Stans	als	Mu-
siklehrperson	 tätig.	 Im	 Juni	 2019	 absolvierte	 Silke	
Lisko	 den	 Diplomlehrgang	 zur	 Musikschulleiterin	
VMS,	welchen	 sie	erfolgreich	abschloss.	Frau	Lisko	
bringt	alle	fachlichen	Voraussetzungen	und	Kompe-
tenzen	mit,	die	vielfältigen	Aufgaben	als	Musikschul-
leiterin	 der	Musikschule	 Steinen-Lauerz	 erfolgreich	
zu	 meistern	 und	 die	 Musikschule	 weiterzuentwi-
ckeln.	Der	Gemeinderat	Steinen	und	die	Musikschul-
kommission	Steinen-Lauerz	freuen	sich	auf	die	kom-
mende	Zusammenarbeit	mit	Silke	Lisko	und	heissen	
sie	an	der	Musikschule	Steinen-Lauerz	herzlich	will-
kommen!	

	 Säckelmeister	Roger	Landtwing
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Ein herzliches Dankeschön an allen Helferinnen und
Helfer, besonders auch den beiden Feuerwehrmän-
nern, die für die nötige Sicherheit unterwegs besorgt
waren.

Halloween-Suppe – 31. Oktober 2019

Für manche die schönste Jahreszeit – Halloween!
Denn jetzt zieren ausgehöhlte Kürbisse den Weges-
rand, Kinder verkleiden sich als Vampire, Hexen und
Gespenster.

Halloween

Am 31. Oktober wurde es auch in Lauerz so richtig
gruselig. Zahlreiche kleine und grosse Halloween-
Gruselgestalten machten sich auf den Weg und
geisterten durch Lauerz. Auf der Suche nach Süs-
sem oder Saurem wurde an vielen Haustüren mit
witzigen Halloweensprüchen ‚gebettelt‘ und Süssig-
keiten wurden reichlich verteilt.

Wie schon bereits seit einigen Jahren wurde die Be-
völkerung auch dieses Jahr wieder eingeladen, die
selbstgemachte Halloween-Kürbis-Suppe und Leb-
kuchen auf dem Gemeindeparkplatz zu geniessen.
Passend zur kalten Jahreszeit wurden Glühwein und
Tee zum Aufwärmen ausgeschenkt.

Wir möchten uns hiermit bei allen Besucherinnen
und Besuchern für den grosszügigen Zustupf in die
Topfkollekte bedanken. Diesen Zustupf werden wir

gerne zugunsten unserer Kinder in die nächsten An-
lässe der Freizeit Erlebnis Lauerz investieren.

Freizeit Erlebnis Lauerz

Der beste Schweizer Brenner des Jahres
2019/2020

Freude herrscht! Bereits zum siebten Mal macht
die Z’GRAGGEN Distillerie das Rennen und wird
«Schweizer Brenner des Jahres». Von 108 Brenne-
rei Betrieben aus der ganzen Schweiz welche an
der Prämierung teilnahmen, konnten wir das beste
Resultat erreichen.

Brenner des Jahres

An der nationalen Spirituosenprämierung «DistiSuis-
se», welche nur alle zwei Jahre stattfindet, sind neun
Z’GRAGGEN Destillate mit Gold prämiert worden:

— Gravensteiner

— «Herdöpfeler» Kartoffelbrand

— Honig-Quitten

— Marc

— Quitten

— Rigi Alpenbitter

— Sortenreiner Lauerzerkirsch

— Wildkirsch
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— Williams

Unser Gravensteiner und Rigi Alpenbitter sind mit
der höchsten Punktzahl sogar Kategoriensieger. Wir
sind stolz auf diese Resultate und freuen uns den Er-
folg mit Ihnen teilen zu können. Kommen Sie vorbei
und degustieren Sie in unseren Verkaufsshops kos-
tenlos unsere Goldbrände.

Genussvolle Grüsse

Andreas & Tony Z’GRAGGEN

Schweizerisches Rotes Kreuz (SRKZ)

Das Schweizerische Rote Kreuz bietet verschiedene
Dienstleistungen für die Lauerzer Bevölkerung an.

Fahrdienst

Der Rotkreuz-Fahrdienst bringt behinderte oder be-
tagte Menschen zum Arzt, ins Spital, zur Therapie,
zum Kuraufenthalt, zum Coiffeur oder zum Einkau-
fen und anschliessend wieder nach Hause.

Kostenübersicht:

— Innerhalb Lauerz (Grundtarif) Fr. 10.00

— Ausserhalb:

— Zonenpauschale Fr. 8.00

— je weitere km Fr. 0.70

— 1 Stunde Wartezeit kostenlos

— je weitere Stunde Fr. 5.00

— Parkgebühr nach Aufwand

Kontakte:

Kontaktieren Sie bei Bedarf am besten zuerst das
SRK-Büro in Schwyz. Dort wird Ihr Wunsch entge-
gengenommen und eine Fahrt für Sie organisiert.
Ausserhalb der Bürozeit können Sie auch direkt bei
einer der untenstehenden Fahreradresse anrufen.

— SRK-Büro Schwyz Tel. 041 811 75 74

— Baggenstos Ursi & Josef Tel. 041 811 63 48

— Föhn Erna Tel. 041 810 06 56

Babysitter gesucht?

Als Babysitter stehen in Lauerz die folgenden jungen
Frauen zur Verfügung:

— Bürgler Aline Tel. 041 810 08 64

— Kistler Eliane Tel. 041 810 28 85

— Sidler Dinah Tel. 041 810 00 59

— Lipp Annika Tel. 041 810 31 11

— Nideröst Elena Tel. 041 811 08 07

— Bürgi Lena Tel. 077 537 35 55

— Jill Rickenbach Tel. 041 420 43 04 Mobil 076
43 04

Alle Mädchen haben einen anerkannten Babysitter
Kurs beim Schweizerischen Roten Kreuz besucht.
Dabei lernten sie, was beim Babysitten wichtig ist,
und wie sie sich in schwierigen Situationen zu ver-
halten haben.

Schule Lauerz

Jan 20 - Berichte aus der Schule

Schlittschuhlaufen - Anpassung Ferienplan 2020/21
- Fondueplausch

Berichte und weitere Fotos siehe

Schlittschuhlaufen mit den Kleinsten

Voller Vorfreude und super eingepackt machten wir
uns auf nach Seewen. Erste Herausforderung: In
den wackeligen Schlittschuhen von der Garderobe
bis zum Eisfeld zu laufen. Zweite Herausforderung:
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auf dem Eisfeld ohne Sturz vorwärts zu kommen.
Die Bilder sagen alles: nach zwei Stunden auf dem
Eisfeld war dann auch Schluss...

Schlittschuhlaufen

Ferienplan Anpassung

Die Schule Lauerz und die Mittelpunktschule Stei-
nen haben für dieWeihnachtsferien 2020/21 unter-
schiedliche Daten fixiert. Dies ist v.a. für Eltern, wel-
che an beiden Schulen Kinder haben sehr ungüns-
tig. Der Schulrat Lauerz hat an der SR-Sitzung vom
28. Januar 2020 den Ferienplan 2020/21 nochmals
überdacht und die Weihnachtsferien neu vom 24.
Dez. 2020 bis 10. Jan. 2021 festgelegt. Somit star-
tet die Primarschule Lauerz im Jan. 2021 gleich wie
die Oberstufe Steinen. Der neue Ferienplan ist auf
der Website aufgeschaltet.

Fondueplausch im Greiflerzelt

Die Schule Lauerz kennt und schätzt man auch aus-
serhalb der Gemeinde. Dies ist auf den grossen Ein-

satz aller an der Schule Lauerz beteiligten Personen
zurückzuführen. Unter demMotto: FIGUGEGL „Fon-
due isch guet und git e gueti Luune“ wurden all die-
sen Leuten Danke gesagt.

Eigentlich wollten wir den Fondueplausch im Wald
abhalten. Wegen dem schlechten Wetter war dies
unmöglich. Ganz kurzfristig durften wir das Zelt der
Greifler benützen. Welches sie für die Dörflifas-
nacht aufgestellt haben. Hierfür ein herzliches Dan-
keschön.

Dez 19 - Berichte aus der Schule

«Wichteln» in der Vorweihnachtszeit - 2 Stunden in
Sternenglanz - Vorfreude aufs Schulhauslager - Le-
sepass

Berichte und weitere Fotos siehe

«Wichteln» in der Vorweihnachtszeit

02.12.2019: Der Schülerrat hat für die angebroche-
ne Adventszeit ein «Wichtel – Spiel» organisiert. Je-
des Kind und jede Lehrperson der 1.-6. Klasse durf-
te heute vor der Pause einen Namen ziehen. Ziel ist
es, dieser Person bis Weihnachten mindestens zwei
Mal eine kleine Überraschung oder Aufmerksamkeit
zukommen lassen – dies natürlich so, dass niemand
merkt, wer der geheime Wichtel ist.

Die vom Schülerrat festgelegten Regeln sind:

12

Veranstaltungen  
  

Dieser	Veranstaltungskalender	beinhaltet	geplante	Anlässe,	welche	von	den	Vereinen	nur	durchgeführt	werden,	
wenn	dies	aufgrund	der	jeweils	aktuellen	gültigen	Massnahmen	des	Bundes	oder	der	Kantone	zulässig	ist.	 	

Datum Anlass Verein

01.01.2021	 Neujahrs-Apéro	der	Gemeinde	Lauerz	-->	ABGESAGT	 Freizeit	Erlebnis	Lauerz
08.01.2021	 Gässle	GÄFU	-->	ABGESAGT	 Gätterlifurzer
13.01.2021	 Husky-Lodge	 Freizeit	Erlebnis	Lauerz
16.01.2021	 Altersbescherung	 Gätterlifurzer
20.01.2021	 Skikurs-Nachmittag	 Sportclub	Lauerz
23.01.2021	 Gäfu-Ball	-->	ABGESAGT	 Gätterlifurzer
27.01.2021	 Skikurs-Nachmittag	 Sportclub	Lauerz
29.01.2021	 Skikurs-Nachmittag	 Sportclub	Lauerz
03.02.2021	 Skikurs-Nachmittag	 Sportclub	Lauerz
05.02.2021	 Agatha-Feier	in	der	Kirche	 Kirchenchor	Lauerz
05.02.2021	 Pizza-Essen	in	Brunen	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
07.02.2021	 SCL-Skirennen	mit	Skiclub	Gersau	 Sportclub	Lauerz
10.02.2021	 Skikurs-Nachmittag	 Sportclub	Lauerz
16.02.2021	 Güdeldienstag	/	Kinderfasnacht		 Gätterlifurzer
21.02.2021	 GV	Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
24.02.2021	 Turn-Dschungel	in	der	Turnhalle	 Verein	Kind	und	Eltern
09.03.2021	 Shabby-Chic	Tafeln	herstellen	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
10.03.2021	 Kasperlitheater	 Verein	Kind	und	Eltern
10.03.2021	 Blick	hinter	die	Kulissen	des	Mythen	Center	 Freizeit	Erlebnis	Lauerz
19.03.2021	 Josefstag	in	der	Kirche	 Kirchenchor	Lauerz
23.03.2021	 Frauenznüni	in	Steinern	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
26.03.2021	 GV	Sportclub	Lauerz	 Sportclub	Lauerz
26.03.2021	 Shabby-Chic	Tafeln	herstellen	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
27.03.2021	 Tag	der	offene	Tür	Spielgruppe	 Verein	Kind	und	Eltern
04.03.2021	 Osternacht	in	der	Kirche	 Kirchenchor	Lauerz
04.04.2021	 Ostermontag	 Kirchenchor	Lauerz
06.04.2021	 Frühstück	für	die	Erstkommunionkinder	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
07.04.2021	 Kochen	mit	Irene	 Freizeit	Erlebnis	Lauerz
14.04.2021	 Kochen	mit	Irene	 Freizeit	Erlebnis	Lauerz
17.04.2021	 Frühstück	für	Eltern	und	Kinder	 Verein	Kind	und	Eltern
20.04.2021	 Kurs:	Das	Leben	liegt	in	deiner	Hand	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
21.04.2021	 Kochen	mit	Irene	 Freizeit	Erlebnis	Lauerz
24.04.2021	 GV	Gätterlifurzer	 Gätterlifurzer
19.05.2021	 Vereinsreise	nach	Solothurn	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
23.05.2021	 Pfingsten	in	der	Kirche	 Kirchenchor	Lauerz
26.05.2021	 Maiandacht	in	Bennau	mit	Ugo	Rossi	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
30.05.2021	 SlowUp	 OK	SlowUp	Lauerz
01.06.2021	 UBS	Kids	Cuo	 Sportclub	Lauerz
03.06.2021	 Fronleichnam	in	der	Kirche	 Kirchenchor	Lauerz
08.06.2021	 Ausflug	nach	Einsiedeln	mit	älteren	Lauerzerinnen	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
09.06.2021	 Farmersgolf	 Freizeit	Erlebnis	Lauerz
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auf dem Eisfeld ohne Sturz vorwärts zu kommen.
Die Bilder sagen alles: nach zwei Stunden auf dem
Eisfeld war dann auch Schluss...

Schlittschuhlaufen

Ferienplan Anpassung

Die Schule Lauerz und die Mittelpunktschule Stei-
nen haben für dieWeihnachtsferien 2020/21 unter-
schiedliche Daten fixiert. Dies ist v.a. für Eltern, wel-
che an beiden Schulen Kinder haben sehr ungüns-
tig. Der Schulrat Lauerz hat an der SR-Sitzung vom
28. Januar 2020 den Ferienplan 2020/21 nochmals
überdacht und die Weihnachtsferien neu vom 24.
Dez. 2020 bis 10. Jan. 2021 festgelegt. Somit star-
tet die Primarschule Lauerz im Jan. 2021 gleich wie
die Oberstufe Steinen. Der neue Ferienplan ist auf
der Website aufgeschaltet.

Fondueplausch im Greiflerzelt

Die Schule Lauerz kennt und schätzt man auch aus-
serhalb der Gemeinde. Dies ist auf den grossen Ein-

satz aller an der Schule Lauerz beteiligten Personen
zurückzuführen. Unter demMotto: FIGUGEGL „Fon-
due isch guet und git e gueti Luune“ wurden all die-
sen Leuten Danke gesagt.

Eigentlich wollten wir den Fondueplausch im Wald
abhalten. Wegen dem schlechten Wetter war dies
unmöglich. Ganz kurzfristig durften wir das Zelt der
Greifler benützen. Welches sie für die Dörflifas-
nacht aufgestellt haben. Hierfür ein herzliches Dan-
keschön.

Dez 19 - Berichte aus der Schule

«Wichteln» in der Vorweihnachtszeit - 2 Stunden in
Sternenglanz - Vorfreude aufs Schulhauslager - Le-
sepass

Berichte und weitere Fotos siehe

«Wichteln» in der Vorweihnachtszeit

02.12.2019: Der Schülerrat hat für die angebroche-
ne Adventszeit ein «Wichtel – Spiel» organisiert. Je-
des Kind und jede Lehrperson der 1.-6. Klasse durf-
te heute vor der Pause einen Namen ziehen. Ziel ist
es, dieser Person bis Weihnachten mindestens zwei
Mal eine kleine Überraschung oder Aufmerksamkeit
zukommen lassen – dies natürlich so, dass niemand
merkt, wer der geheime Wichtel ist.

Die vom Schülerrat festgelegten Regeln sind:
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Wichtel

— Die Wichtel sollen geheim bleiben.

— Alle Kinder und Lehrpersonen der 1.-6. Klasse
wichteln gemeinsam

— Mind. 2 kleine Aufmerksamkeiten

— Maximalbetrag insgesamt 5.00 Fr.

— Wichtig: Name des Empfängers auf Briefe, Ge-
schenke etc. schreiben

Das «Wichtel – Spiel» wird am Freitag, 20. Dezember
2019 um 11.15 Uhr aufgelöst. Bis dahin wünschen
wir allenWichteln und allen Beschenkten eine span-
nende Vorweihnachtszeit.

Der Schülerrat

Für 2 Stunden in Sternenglanz eingetaucht

Am 10. Dezember 2019 fand zum zweiten Mal ein
Adventsmarkt von den Lauerzer Kindergärtler bis 2.
Klässler statt. Mit Vorfreude aufs Verkaufen haben
die Kinder an einem Projekttag alles von Hand pro-
duziert. Darunter befanden sich Kuchenmischungen,

Sirup, Drahtsterne, Guezli, Wachstücher und vieles
mehr. Am Abend selber wurden die Kinder im Halb-
stundentakt zu wahren Marktleuten. Mit viel Wer-
bung und Eifer verkauften sie fast alle Produkte. Mit
leckeren Kuchen, Glühwein und Punschwar auch für
das leibliche Wohl gesorgt. Die Einnahmen fliessen
an das gemeinsame Schulhauslager im Juni 2020, wo
die Schule & der Kindergarten für 3 Tage im Eigen-
thal wohnen. Bevor es aber soweit ist - frohe Weih-
nachten!

Sommerlager

Vorfreude aufs Schulhauslager

11.12.2019: ZumerstenMal bekamen unsereUnter-
stüfler Bilder vom Lagerhaus, der Jugendalp im Ei-
genthal, zu sehen. Dreissig Kindergesichter sagen in
diesem Falle definitiv mehr als tausend Worte.

Vorfreude

Lesepass - Ohne Fleiss kein Preis
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Datum Anlass Verein

11.06.2021	 Abschlussfest	Spielgruppe	 Verein	Kind	und	Eltern
16.06.2021	 Farmersgolf	(Verschiebedatum)	 Freizeit	Erlebnis	Lauerz
18.06.2021	 Abschlussfest	Spielgruppe	 Verein	Kind	und	Eltern
20.06.2021	 Kantonaler	Jugitag	in	Einsiedeln	 Sportclub	Lauerz
27.06.2021	 Gottesdienst	mit	Niklas	Gerlach	 Kirchenchor	Lauerz
29.06.2021	 Rund	um	den	See	/	Jahresmeister	 Sportclub	Lauerz
09.07.2021	 Sommerabend	im	Gottschalkenberg	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
31.07.2021	 1.	August-Feier	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
08.08.2021	 Titularfeier	mit	Aufnahme	neuer	Mitglieder	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
16.08.2021	 Jugi	Schuljahr-Beginn	 Sportclub	Lauerz
18.08.2021	 Jugi	Schuljahr-Beginn	 Sportclub	Lauerz
01.09.2021	 Grillplausch	in	der	Badi	 Verein	Kind	und	Eltern
04.09.2021	 Warm	Up	Guggenmusik	 Gätterlifurzer
10.09.2021	 Probenstart	Gätterlifurzer	 Gätterlifurzer
12.09.2021	 De	schnällscht	Lauerzer	 Sportclub	Lauerz
15.09.2021	 Herbstwanderung	mit	Kinder	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
26.09.2021	 Kichenchor-Reise	 Kirchenchor	Lauerz
29.09.2021	 Vorstand,	Leiter-	und	Helferessen	 Sportclub	Lauerz
20.10.2021	 Sternstunde	des	kant.	Frauenbundes	in	Steinerberg	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
22.10.2021	 Grabgestecke	herstellen	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
23.10.2021	 Verkauf	Grabgestecke	bei	der	Kirche	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
26.10.2021	 Elternabend	/	GV	 Verein	Kind	und	Eltern
31.10.2021	 Halloween	Suppe	 Freizeit	Erlebnis	Lauerz
01.11.2021	 Allerheiligen	 Kirchenchor	Lauerz
21.11.2021	 Turmbläser-Messe	 Kirchenchor	Lauerz
24.11.2021	 Adventgestecke	und	Kränze	herstellen	und	verkaufen	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
25.11.2021	 Adventgestecke	und	Kränze	herstellen	und	verkaufen	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
26.11.2021	 Adventgestecke	und	Kränze	herstellen	und	verkaufen	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
08.12.2021	 Maria	Empfängnis	 Kirchenchor	Lauerz
11.12.2021	 Laternenweg	Unterägeri	 Frauen-	und	Mütterverein	Lauerz
24.12.2021	 Christmette	 Kirchenchor	Lauerz
25.12.2021	 Weihnachten	 Kirchenchor	Lauerz

Veranstaltungen Schule  
   

Datum Anlass Organisator

23.01.2021	 Infomorgen	für	Eltern	von	zukünftigen	Kindergärtnern	 Schule
15.03.2021	 Fastenfeier	MS	1+2	 Religionslehrpersonen
17.03.2021	 Instrumentenvorstellung	 Musikschule
20.05.2021	 Sporttag	 Schule	
10.06.2021	 Veloprüfung	in	Steinen	(nur	4.	Klasse)	 Schule	/	Verkehrspolizei	Prävention
17.06.2021	 Schnuppernachmittag	Kindergarten	 Schule
09.07.2021	 Ökumenische	Abschlussfeier	MS	1+2	 Religionslehrpersonen
09.07.2021	 Schulschlussfeier	 Schule	 	
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Gemeinderat und Verwaltung

Allgemeine Finanzlage und Projekt 
«Seemattpark»
Im Zusammenhang mit der Gestaltung des Seematt-
parks gab es bisher zwei Projekte und damit verbun-
den zwei Abstimmungen (17. Juni 2012 und 1. Mai 
2016) mit jeweils knappem Ausgang.

1. Vorgeschichte «Seemattpark»

— Abstimmung vom 17. Juni 2012mit 6 Stimmen
Unterschied

— Abstimmung vom 1. Mai 2016mit 12 Stimmen
Unterschied

Mit Beschluss 496/2020 vom 23. Juni 2020 verlangt
der Regierungsrat von der Gemeinde, den Verpflich-
tungskredit für das Projekt nochmals zu überarbei-
ten und den Stimmberechtigten die entsprechend
korrigierte Fassung vorzulegen. Begründet ist dieser
Entscheid damit, dass das Projekt erheblich von je-
nem aus dem Jahr 2012 abweicht, für welches ein
Verpflichtungskredit von CHF 3‘670’00.00 gespro-
chen worden war. So wurde (gemäss der Gegen-
überstellung der Projekte im Schreiben des Gemein-
derates Lauerz vom 8. Juni 2020) auf zwei Fahrzeug-
unterstände sowie zusätzlich auf den Einbau eines
Lifts verzichtet. Der Stellplatz für das Feuerwehr-
boot wurde ursprünglich direkt am Wasser in einem
kleinen Bootshaus geplant, im aktuellen Projekt ist
dieses Bootshaus nicht mehr vorgesehen und dafür
auf Kosten eines Fahrzeugunterstandes ein Raum
für das Feuerwehrboot im Querbau eingeplant. Im
Obergeschoss wurde sodann der ursprünglich ge-
plante Gewerberaum von 135 m2 gänzlich wegge-
lassen und statt einer 4.5- neu eine 5.5-Zimmer-
Wohnung und zusätzlich ein Technikraum einge-
plant. Schliesslich sind statt 8 noch 6 Wohnwagen-
parkplätze und statt 14 noch 9 Trockenbootsplätze
vorgesehen. Dies hat aus Sicht der Regierung eine

Kostenfolge, über dessen Auswirkungen die Lauer-
zer Bevölkerung nochmals informiert werden muss.
Dabei müssen auf die wesentlichen Abweichungen
mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung und Folgekosten hingewiesen werden.
Alle diese Änderungenmussten im Laufe des Verfah-
rens aufgrund von Kantonalen Vorgaben angepasst
werden.

Das Baugesuch für das redimensionierte Projekt ist
hängig vor dem Schwyzer Verwaltungsgericht, auf-
grund zahlreicher Einsprachen. Je nach Entscheid
muss mit dessen Weiterzug an das Bundesgericht
gerechnet werden. Der Gemeinderat erwartet den
Entscheid des Verwaltungsgerichts im kommenden
Monat.

2. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

Die Gemeinde hat den Verpflichtungskredit
gemäss Auftrag des Regierungsrats neu berechnet.
Er beträgt mit Überführung der Liegenschaft See-
mattpark vom Finanzvermögen in das Verwaltungs-
vermögen (CHF 530‘000) nahezu 4 Mio. Franken
(CHF 3‘970‘000). Die Überführung der Liegenschaft
in das Verwaltungsvermögen ist die Folge der Ein-
führung des „Harmonisierten Rechnungsmodells 2
(HRM2“), welches der Regierungsrat per 1. Januar
2021 in Kraft gesetzt hat.

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll
den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit ein kla-
res und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wer-
den. Die Bezirke und Gemeinden werden im 2020
den Finanzplan (Voranschlag 2021 und die drei Fol-
gejahre) nach HRM2 erstellen und per 1. Januar
2021 die Rechnungsführung und -legung vollstän-
dig umstellen. So steht es im HRM2-Faktenblatt des
Finanzdepartements.

Nebst diesen aufwändigen Umstellungsarbeiten im
Bereich Finanzen sind in der Gemeinde in den kom-
menden Jahren vordringlich wichtige Bauprojekte zu
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Einsendeschluss

Die	Termine	für	die	Einsendung	von	Artikeln	oder	Veranstaltungs-
termine	für	die	nachfolgenden	Infoblätter	2021	sind	wie	folgt	fest-
gelegt:

Ausgabe  Einsendeschluss  Publikation  
01	 20.	Januar		 29.	Januar		
02		 17.	Februar		 26.	Februar		
03		 17.	März		 26.	März		
04	 21.	April		 30.	April		
05		 19.	Mai		 28.	Mai		
06		 16.	Juni		 25.	Juni		
07		 18.	August		 27.	August		
08		 15.	September		 24.	September		
09		 20.	Oktober		 29.	Oktober		
10		 17.	November		 26.	November		
11		 14.	Dezember		 23.	Dezember
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Gemeindeverwaltung	Lauerz
Husmatt	1
6424	Lauerz
Tel.	041	818	66	88
infoblatt@lauerz.ch

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Montag	 08.00–11.45			 14.00-17.30	
Dienstag	 08.00–11.45		 Nachmittag	geschlossen	
Mittwoch		 08.00–11.45		 14.00–18.30	
Donnerstag	 08.00-10.00		 Nachmittag	geschlossen	
Freitag		 08.00–11.45		 14.00–16.30
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